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I. Gesetze und Verordnungen 

Nr. 29 Reclltsverordnung zur Ausführung des 
Kirchengesetzes über die Erriclltung eines 
Verfassungs- und verwaUungsgerichtes der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (Verfahrensordnung). 

Vom 24. April 1970. 

Auf Grund von § 7 Abs. 4 und § 8 des Kirchengeset
zes über die Errichtung eines v,erfassungs- und Ver
waltunigsgerich,tes der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands vom 23. Jurui. 1950 in der 
Fasswi,g der Neubekanntmachung vom 6. Novem:.ier 
1969 (ABL Band III S. 22.6) erläßt <l!ie Kirchenleitung 
im Benehmen mit dem Präsidium des Verf.assungs- und 
Ver.waltungsgerich.ts die folgende Rechtsverordnung: 

I. Allgemeine Bes,immungen 

§ 1 
(1) Das Verfaissungs- und V,erwa.ltungs,gericht hat 

seinen Sitz am Sitz des Lutherischen Kirchenamtes. 
Den Tagungsort bestimmt jeweils der Vorsitilende des 
Senats. 

(2) D1e Geschäftsstelle wird im Lutherischen Kirchen
amt .gebildet . . 

§ -2 

Von der Mitwirkung im Verfassungs- und Verwal
tungsgericht .ist ausgeschlossen, 

1. wer selbst Beteiligter ist oder zu einem Beteiligten 
m dem Verhältnis eines Mitberechtigten, · Mitver
pflichteten, Regreßpflichti.gen oder gesetzlichen Ver
treters steht; · , . 

2. wer mit einem Beteiligten verheiratet, in ,gerader 
Dini,e ,v.erwandt, verschwägert oder durch Annahme 
an Kindesstatt verbunden oder wer <in der Seiten
Mni,e bis zum dritten Grade vierwandt oder bis zum 
zweiten Grade verschwägert ist oder war; 

3, wer in derselben Sache bereits von Amts oder Berufs 
weg,en, insbesondere in dem voraiusgegangenen Ver
waltungsverfahren .tätig gewesen ist; als . solche 
Tätigkeit gilt nicht die Mitwirkung im Gesetz
gebungsvel.'fahren; 

4. wer in der Sache ·als Zeuge oder Sachverständiger 
gehört worden ist. 

§ 3 

(1) Die Beteiligten können ein Mitglied des Verfas
sungs- ünd Verwaltungsgerichts wegen Besorgnis der 
Befangenheit ablehnen, wenn ein Grund v-0füegt, der 
,geeignet äst, Zweifel an seiner . Unparteilichkeit zu 
rechtfertigen. 

(2) Wird ein Mitglied des Verfassungs- ·und Verwal
tungsgerichts wegen· Besorgnis der Befangenheit abg,e
lehnt, so entscheiden diie übrigen Mitglieder des erken
nenden Senats ,unter Ausschluß des Abgelehnten; bei 
Stimm,eng1eichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
dien Ausschlag. 

(3) Di,e Ablehnung ist ZJU begründen. Der Abgelehnte 
hat sich dazu zu äußern. Die Ablehnung ist unbeacht
lich. wenn s.ie bei mündlicher Verhandlung nicht späte
stens zu Beginn der Verhandlung erklärt wiro; bei 
Verzicht auf mündliche Verhandlung ist der Zeitpunkt 
der · Verzichtserklärung, im schriftlichen Verfahren der 
Zeitpunkt der Endentlschiei.dun,g maßgebend. · 

(4) Erklärt sich ein Mitglied, das nicht abgelehnt ist, 
selbst für befangen, oder bestehen ·Zweifel darüber, ob 
ein Mitglied nach § 2 von der Mitwirkung im Verfas
sungs- und Verwaltungsgericht ausgeschlossen ist, so 
gelten d:i.e Absätze 1 bis 3 ,entsprech,end. 

(5) D'.i.e Vorschriften der Absä~ 1 bis 4 finden auf 
den Urkundsbeamten ·der Geschäftsstelle entsprechende 
Anwendwig. 

§ 4 

(1) Soweit die Vereinigte Kirche an einem Verfahren 
nicht ,beteiligt ist, iist ihre Kirchenleitung durch 
Zustellung von Abschriften der Schriftsätze Söwie der 
Entscheidungen zu unterrichten und ihr Gelegenheit 
zur Außel'Ullg zu geben. · · · 

(2) Die -Kirchenleitwi,g der vei.,einigten Kirche kann· 
in jeder Lage des Verfahrens einen Vertreter bestellen. 
Er ist 2ltl ,allen· mündlichen Verhandlungen zu laden 
und kann neue Tatsachen ,und Beweäsmilttel vorbrin
gen. 

(3) Vor der Endentscheidung ist ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

§ 5 

(1) 'Das Vedassun:gs- und Verwaltungisg-ericht be
schließt von Amts wegen oder auf Antrag über die Bei:.: 
ladung Dritter, deren rechtliche Interessen durch die 
Entscheidung in dem anhängigen Verfahren unmittel
bar berührt werden. In dem Beschluß sind der Gegen
stand und die Lage des Verfahrens a.nzJtJ,geben. Der 
Beigeladene hat drie Stellung eines Beteiligten. D~ Wir
kung der Rech!lSkraft erstreckt sich auch auf ihn. 

(2) In Rev'isli.onsverfahren ist die Beiladung ausge-
schlossen. · 

§ 6 

(1) Die Beteiligten können einen ordinierten kirchl.i.:. 
chen Amtsträger, einen ordentlichen Professor der The
ologJie, einen Rechtsanwalt oder eine andere zum Rich
teramt befähigte Person mit ihrer Vertretung betrauen 
oder als Beistand zuziehen; diese müssen einer evange
lischen Kirche angehören. Kirchliche Körperschaften 
können sich durch ein Mitglied ·ihr~ Vertretungso~gans 
vertreten lassen. 

. (2) Die Vollmacht ist schriftlich ru erteilen. Siie kann 
nachgereicht werden; hierfür kann das Verfassungs
und Verwaltungsgericht eine Frist bestimmen. Ist ein 

. Bevollmächtigter bestellt, so sind die Zus1lel..lungen oder 
Mitteilung·en des Verfassungs- und V,erwaltungsge
richts an ihn zu richten. 

§ 7 
1 

(1) Alle kirchlichen Gerichte, Amtsstellen und Werke 
der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen leisten 
dem v,erfassungs- -und Verwaltungs,gericht Rechts- und 
Amtshilfe. 

(2) Die Rechts- . und Amtshilfe staatiicher Behörden 
richtet sich nach den staatl.ich,en V0I1Schriften. 

§ 8 

(1) Die Beteiligten können die Gerichtsakten und die 
dem Verfassungs- ,und VerwaltUillgSgericht vorgelegten 
Akten ,einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf 
ihre Kosten Ausfertigungen, ·Auszüge und Abschriften 
erteilen lassen. 

(2) Die Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Ver
fügungen, dle Arbeiten zu ihrer Vorbereitung, ferner 
die Schriftstücke, die Abstimmunglen betreffen, werden 
weder vorgelegt noch ·abschriftlich ,mitgeteilt. 

(3) UbeF eine Einsichtnahme der Akten durch Dritte 
entscheidet der Präsident. 

§ 9 

(1) Mündliche Verhandlung wird von Amts wegen 
oder auf Antrag anberaumt. Sie ist öffentlich, soweit 
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das .Verfassungs- und Verwal~sgericht nichts ande:.. 
res beschließt. Den Schr,iftführer bestimmt der Vor- . 

· sitzende des erklennenden Senats. 

(2) Die Beteiligten sind auf die Bestimmung des § 7 
Abs. 1 des Kirchengesetzes über die Errichtung ,eines 
Verfassun.g.s- un:d Verwaltungsg.erichts vom 23. Juni 
1950 alsbald besonders hinzuweisen, iin Verfahren er
ster IIJJStanz im Rahmen der RechitsmittelbeLehrung. 

§ ' 10 

(1) Alle Schriftsätre sind beii der Geschäftsstelle des 
Verfassungs- und V,erwaltungsgericht.s in s'1ebenfacher 
Ausfertigung einzur,eichen. · 

(2) Alle Ladungen und Zustellungen erfolgen durch 
die Geschäftsstelle von Amts wegen. Die Zustellung . 
kann aüch durch eingeschriebenen Brief mit Rück
schein oder durch Übel'gabe des zuzustellenden Schrift
stückes an den Zustellungsempfänger gegen schriftliche 
Empfangsbestätigung vorgenommen weroen: 

§ 11 

Anträge, Klagen und Recht3mittcl können bis zur 
. Entscheidung durch Erklärung gegenüber dem Verfas
su.ngs- und Verwaltungsgericht zurückgenommen wer
den. 

§ 12 

(1) Dais Verfassungs- und V,erwaLtungsgericht ent
scheidet nach seiner fl'eiien, aus dem Inhalt des geoom
ten Verfahl'ens gewonnenen Überzeugung. In der Ent
scheidung sind d1ie Gründe anzugeben, die für di-e rich-

. terliche Überzeugung Leitend gewesen sind. 

. (2) Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht ent
scheidet in geheimer Bemtung mit der Mehrheit der 
Stimmen. 

(3) Die Mitglieder ·stirrµnen nach dem Lebensalter; 
der Jüngere stimmt vor dem Älteren. Wenn ein Be
rlichterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst. Die nicht 
rechtskundigen Miltglieder stimmen vor den rechtskun-
diigen. Zuletzt stimmt ,der Vorsitrende. · 

§ 13 

Das Verfassungs- und V•erwaltungsgericht entschei- · 
det m den Fällen des § 2. Abs. 1 Ziff.. 1 und Ziff. 2 
Buchst. a und b des Kirchengesetres über die Errich
tung ,eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts durch 
Urteil. In Rechtsmi,ttelverfahren ergeht die Entschei
dung durch Urteil, sofern sich aus der Art des Rechts
mittels oder aus dem Recht der Gliedkirchen nichts 
anderes ergibt. 

§ 14 

Die Entscheidungen des V·erfassungs- und Verwaltungs
gerichts sind mit Tatbestand und Entscheidungsgrün
den zuzustellen. Ergehen sie im schriftlichen Verfahren, 
teilt die Geschäftsstelle den Beteiligten vor der Zu
stellung der vollständigen Entscheidung die Entschei
dungsformel unverzüglich mit. 

II. Verfahren in Verfassungs- und 
Verwaltungsstreitigkeiten 

§ 15 
(1) Soweit ,das Recht der Vereinigten Kirche und der 

GHedkirchen nichts anderes bestimmt, ist ,in Verfas
sungsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Ziff. l dres Kirchen
gesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und 
Verwialtungsger:ichts der Antrag nur zulässig, wenn 
l. der Antrag.steiler bei Meinungsverschiedenheiten 

ZW!ischen veri;assungsmäßigen Organen geltend 
macht, daß · er durch eine Maßnahme oder Unter
lassung des Antragsgegners in seinen Rechten und 
Pflichten verietzt oder unmittelbar gefährdet wird, 

2. · der Antragsteller ,eine Rechtsnorm eines Kirchen
gesetzes, einer Verol'dnung oder einer Satzung we
gen ihl'er förmlichen oder sachlichen Unvereinbar
keit mit der Verfassung der Verei,nigt~m Kirche oder 
der Gliedkirche · 

a) für nichtig hält oder 

b) für gültig hält, nachdem ein kirchliches Organ 
oder -eine kirchliche Amtsstelle sie als wiwrein
bar mit der Verfassung der Vereini.gten Kirche 
oder der Gliedkirche nicht angewendet hat. 

·(2) Konunt das Verfassungs- ,und Verwaltungsgericht 
zu der Überzeugung, daß eine Rechtsnorm eines Kir-

, chengesetzes, eiiner Verordnung oder •einer. Satzung mit · 
der Verfassung der v,ereini.gten Kirche oder der GHed
k:irche nicht vel'eiinbar · ist, so stellt ,es in -seiner Ent
scheidung die Nichtigkeit dieser Rechtsnorm fest. Sind 
weitere Rechtsnormen desselben Kirchen,geset:res, der
selben Verordnung oder Satzung aus denselben Grün
den mit der Verfassung der Vereinigten Kirche oder 
der Gliedkirche nicht vereiinbar, so kann sie das Ver
fassungs- und Verwaltungsgericht ,ebenfalls für nichtig 
erklären. 

,§ 16 
(1) Soweit das Recht der Vereinigten Kirche und dter 

Gliedkirchen nichts ander,es bestimmt, entscheidet das 
VP-rfas.-.ungs- und Verwalt\Uliisgericht •in den Fäl1en des 
§ 2 Abs. 1 ziff .. 2 Buchst. a und b des Klirchengesetzes 
über die Errichtung ,eines Verfassungs- und Verwal
tungsgerichts auf Grund ej.ner Feststellungsklage. Ge
genstand der FestSltellun~ge ist d1e Feststellung von 
Rechten und Pflichten. · 

(2) D1e Feststellungsklage ist nur zulässig, wenn der 
Kläger ein berechtigtes Interesse an der alsbaldigen 
F,eststellung hat und wenn er seine Rechte nicht in 
·einem anderen ge9rdneten kirchlichen Verfahren ver
folgen kann oder hätte verfolgen können . 

m. Rechtsmittelverfahren 

§ 1'1 
Das Verfahren bei der Verhandlung und der Ent

scheidung über die Revision und ap.dere Rechtsmittel 
nach § 2. Abs. 1 Ziff. 2 Buchst. c ,des Kirchengesetzes 
über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwal
tun.gsger,ichts richtet sich nach dem B,echt der Glied
k:irchen, soweit das Recht der Ver,ainigten Kirche nichts 
anderes bestimmt. · 

§ 18 

(1) In Verfahren vor der Schlichtungsstelle nach § 67 
Abs. 3 des Pfarrergesetzes der Vereinigten Kirche ist 
die Rev,ision innerhalb eines Monats nach Zustellung 
der Entscheidung bei der- Schlichtungsstel1e einwlegen 
und innerhalb eines weiter,en Monats zu begründen. · 
Die Frist zur Begründung kann auf Antrag verlängert 
werden. 

(2) Absatz 1 ,gilt entsprechiend dn Schlich.tungsverfah
ren nach gliedkirchlichem Recht, die dem Verfahl'en 
vor der Schlichtungsstelle nach § 67 Abs. 3 des Pfarrer-
g,esetzes nachgebildet sind. · 

§ 19 

Revisionsbeklagte und andere Beteiligte können sich, 
auch wenn sie auf Rechtsmittel ver:zlichtet haben, der 
Revision amsch1ießen. Wird die Anschlußrevi:sion erst 
nach Ablauf der Revisionsftist einge1egt oder war zu
vor auf die Revision verzichtet worden, so wird die 
Anschl,ußrevis.i.on unwirksam, wenn die Rev'isiorr zu
rückgenommen oder a1s \lD2/lllässi.g verworfen wird. 

IV; Klageverfahren .erster Instanz, Vorlageverfahren 

§ 20 

Ist das Verfassungs- und V,erwaltungsgericht nach 
g~1edkirchlich-em Recht in erster Instanz zuständig (§ 2 
Abs. 1 ZifL 2 Buchst. c des Kirchengesetzes über die 
Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsge
richts) oder hat es auf Grund gliedkirchlichen Rechts 
über Vorlagen der Kirchengerichte oder Schlichtungs
stellen der Gliedkirchen zu entscheiden. (§ 5 Abs. 3 
Buchst. d des Kirchengesetzes über die Errichtung eines 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichts), so bestimmt 
sich das Verfahren nach gHedk:irchlichem Rechit. · 
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V. Kosten 

§ 21 

Ü) Die Kosten des Verfahrens vor dem Verfassungs
und Verweltungsgericht (Gebühren und Auslagen) trägt 
der unterliegende Teil. 

(2) Das Verfahren in Verfassungssach·en (§ 2 Abs. 1 
Zii.ff. 1 des Kdrchengesetzies über die Errichtung eines 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichts) und bei der 
Erstattung von Recht.sgiutachten ist gebührenfrei. 

(3) Die Kosten des Verfassungs- und Verwa1tungs
gerichts gelten nicht als Kosten des Verfahl'ens. 

§ 22 

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg .,eingel,egten Rechts
mittels fallen demjenig.en zur Last, der das Rechts
mittel eingelegt hat. 

(2) ·wenn ein Beteiligter teils obsiiegt, teils unterliegt, 
so sind die Kosten .verhältnismäßig zu teilen. Einern 
Beteiligten können die Kosten ganz aufedegt werden, · 
wenn der andere nur zu einem geringen Teil unterlegen 
ist. 

(3) Wer einen Antrag, eine Klage, ein Rechtsmittel 
oder •einen anderen Rechtsbehelf zurücknimmt, hat die 
Kosten zu tragen. · 

(4) Kosten, die durch das Verachulden eines Beteilig
ten entstanden sind, kö~en diesem auferlegt werden. 

(5) Wird ein Verfahren durch Vergleich geregelt, ohne 
daß die Beteiligten eine Bestimmung über dde Kosten 

. getroffen haben, so fallen die Verfahrenskosten jedem 
Toil zur Hälfte ZJUt Last. 

,§ 23 

(1) Über drie Kosten des Verfahrens entscheidet das 
Verfassungs- und · Verwaltungsgericht durch Urteil 
oder, wenn das Verfahl'en in anderer W·eise beendet 
worden :ist, durch Beschluß. 

(2) Ist das Verfahren in der Hauptsache erledigt, so 
entscheidet das Verfassungs- und VerwaLtungsgericht 
über d:ie Kosten nach billigem Ermessen durch Be
schluß; der bisherige Sach- und Streitstand ist zu 
berücksichtigen. 

(3) Den Wert des Streitgegenstand~ setzt das Ver
fassungs- und Verwal<tungsgericht in der Endentschei
dung oder durch besonderen Beschluß nach billigem 
Ermess,en fest. . 

(4) So.fern die Kostenfestsetzung nicht in der Ent-
' schcidung des Verfassungs- und Verwaltungs·gerichts 

enthalten ist, setzt die Geschäftsstelle den Betrag der 
zu ·erstattenden Kosten :fest. Die Beteiligten können 
gegen die Kostenfestsetzung durch die Geschäftsstelle 

. innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe die Ent
scheidung des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts 
beantragen. 

VI. Schlußvorschriften 

§ 24 

Für das Verfahren vor dem VerfasSlllngs- und Ver~ 
waltungsgericht · g,elten ,ergänzend die allgemeinen 
Grundsätze des vierwaltungsg,erichtlichen Verfahrens, 

§ 25 

Gemäß Art. III des Kirchengesetzes zur )\nderung 
des Kiirchengesetzes über die Errichtung eines Verfas
~ngs- und Verwaltungsgerichts vom 12. Dezember 1968 
(ABI. B'.l. III S. 95) ersetzt diese Verfahrensordnung 
dj.e Verfahl'ens- und Geschäftsor>dnunig vom 20. April 
1951 (Bayer. ABI. S. 71). Sie tritt mit Wirkung vom 
1. Juli 1970 in Kraft. · 

H a n n o v e :t , den 24. April 1970 

Der Leitende Bischof 

D. Wölb er 

Nr. 30 Geschäftsordnung für das Lutherische Kir
chenamt der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands. 

Vom 24.· April 1970. 

Die Kirchenleitung erläßt auf Grund von Artikel 13 
Abs. 3 der V·erfassung der Vereinigten Evang,elisch
Lutherischen Kirche Deutschlands vom 8. Juli 1948 im 
Benehmen mit der Bischofskonferenz die folgende Ge
schäftsordnung für das Lutherische Kirch,enamt: 

§ 1 
(1) Das Lutheri,sche Kirchenamt hat seinen Sitz .in 

Hannover. Für ,einzelne Dienststellen des Lutherischen 
Kirchenamtes ~ann die Kirchenleitung einen anderen 
Sitz bestimmen. 

(2) Das Lutheri.sche Kirchenamt führt den Schrift~ 
wechsel unter der Bezeichnung 

,, Ve11einigte. EV'angeldsch-Lutherische . 
Kirche Deutschlands 

lrutherisches Kirchenamt". 

§ 2 

(1) Die Kirchenleitung beruft den Leiter des Luthe
rischen Kirchenamtes im Benehmen mit der Bischofs
konferenz. 

(2) Der Leiter des Lutherischen Kirchenamtes führt 
dde Amtsbezeichnung „Präsident". 

(3) Die Kirchen1eitung regelt die Vertretung des Prä
sidenten. 

§ 3 

(1) Die Kirchenleitung beruft di,e Referenten des· Lu
therischen Kirchenamtes und setzit ihre Amtsbezeich
nungen f.est. 

(2) Der Prä·sident des Lutherischen Kirchenamtes be
ruft die Beamten, Angestellten und Hilfskräfte, dfo 
Beamten im Einvernehmen mit dem Leitenden Bischof. 

§ 4 

(1) Der Präsident leitet die gesamte Tätigkeit des 
Lutherischen· Kirchenamtes und sorgt für , Zusammen-· 
arbeit. Er führt die Dienstaufsicht. · 

(2) Die Geschäftsverteilung regelt der Präsident nach 
Besprechung mit den Referenten. Die Kirch,enleitung 
ist über die Geschäftsverteilung zu unterrichten; sie 
entscheidet in Zweifelsfällen. 

(3) Der Präs'ident ist der Kirchenleitung für die Tä
tigkeit des Lutherischen Kirchenamtes verantwortlich. 
Er · ist verpflichtet, mit dem Leitenden Bischof ständig 
Fühlung zu halten. 

§ 5 

Die Referenten ·des Lutherischen Kirchenamtes bear-' 
beiten die Angelegenheiten ihres Aufgabengebi.etes un
beschadet der Rechte und I Pflichten des Präsidenten in 
eigener Verantwortung und in geg·enseitiger Beratung. 
Sf.e beteilig,en den Präsidenten an ·allen wichtigen Vor.:. 

·gängen. 

§ 6 

Das Lutherische Kirchenamt hält regelmäßig Refe
rentenbesprechungen. Die Niederschriften sind den Mit
gli-edern und Beratern der Kirchenleitung zuzusenden. 

§ 7 
(1) An den Sitzungen der KirchenJ.eitung nehm,eri der 

Präsident und die Referenten des Lutherischen Kirchen„ 
amtes beratend teil, der Präsident und sein Vertreter 
auch an vertraufichen Sitzungen, soweit si,e nicht selbst 
betroffen sind. 

(2) Die Bischofskonferenz regelt die Teilnahme an 
dhren Sit21Ungen von Fall zu Fall. 

' 

.. 
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§ 8 

Das Lutherische Kirchenamt übt die allgemeine Ver-
. waltung der Vereinigten Kirche, einschließlich der Fi
nanzverwaltung, im Rahmen der Verfassung, der Kir
chengesetze und Verordnungen sow.ie der Beschlüsse 
der Kirch1lilleittmg aus (cArtikel 13 ·Abs. 1 der Ver
fassung). 

§ 9 
Im Rahmen seiner Aufgaben nach§ 8 unterstützt das 

Lutherische Kirchenamt die Kirchenleitung, . die Bi
schofskonferenz und die Generalsynode sowie die Aus
schüsse und Einrichtungen in ihrer Tätigkeit. 

§ 10 

(1) Das Lutherische Kirchenamt ist insbesondere be
auftragt und ermächtigt 

1. die Beschlüsse der Kirchen1eitung und der Bischofs
konfierenz aU1Szu.führen; 

2. d1e SitzUI11gen der Kirchenleitung und der Bischofs
konferenz sow'ie die Tagungen der GenemLsynode 
vorzubereiten und· für · die Niederschrift zu sor.gen; 

3. Vorlagen und Entwürfe für die Kirchenleitung und 
die _Bischofskonferenz zu erarbeiten; 

4. mit -den Organen und Behörden der Gliedkirchen 
der Vereinigten Kirche sowie mit anderen kirchli
chen Stellen in Deutschland. und in der Ökumene 
Verbindung zu halten; 

5. ru Vorlagen Uilld Anfragen der Gliedkdrchen Stel
lung zu nehmen, soweit nicht wegen der Bedeu
tung der Angelegenheit Besch1üsse der Kirchen
'1eitung herbeizuführen sind; 

6. Stellungnahmen der Gliedkirchen zu Arbeitsergeb
nissen, Planungen und Anfragen der Organe und 
Amtsstellen der Vereinigten Kirche herbeizufüh
ren; 

7. vor der Generalsynode zu Vorlagen der Kirchen
leitung Berdcht zu emtatten; 

8. die Vereinigte . Kirche im Rahmen der Verwaltungs
aufgaben gerichtlich und außergenichitl:ich zu ver- . 
treten; 

9. den Haushaltsplan der · Vereinigten Kirche ein
schließlich der Bewilli,gung von Zuschüssen und 
anderen Finanzhilfen nach Richtlinien der Kirchen
Leitung zu beW'irtschaiiten und für die Riechnungs
prüfung msorgen; 

10. das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen 
Weltbundes nach dessen Satzung zu unterstützen.· 

(2) Das Lutherische Kirchenamt ist verpflichitet, der 
Kirchenleitung über getroffene Maßnahmen regelmäßig · 
Bericht zu erstatten. Dies gilt besonders für Stellung
nahmen nach Absatz 1 Ziff. 5 und 6. 

§ 11 

(1) Entscheidungen der Kirchenleitung können im 
smriftlichen Verfahren oder fernmündlich eingeholt 
werden, wenu I«iln Mitglied der K.il·u1enl~i~wig wider-
spricht. · · 

(2) Kann in emgen Fällen ,eine notwendige Stellung
nahme der Kirchenleitung oder ihres Vorsitzenden auch 
im Wege des schriftlichen Verfahrens oder der fern
mündlichen Anfrage nicht rechtzeitig her.beigeführt 
werden, so kann das Lutherische Kirchenamt eine Stel
lungnahme unter dem Vorbehalt der Genehmtgun,g der 
Kirchenleitung abg.eben. 

§ 12 
Diese Geschätfsortlnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 

1970 an die Stelle der Geschäftsordnung vom 7. Septem
_ber 1949 (Bayer. ABI. S. 69). 

H a n n o v e r, den 24. April 1970 

Der Leitende Bischof 

D. Wölber 

IV. Personalnachrichten 

G-eneralsyno·de 

Die Synode der Ev.-luth. Kirche in Lübeck hat an 
Stelle des durch M.andatsniedetlegung ausgeschiedenen 
Direktors . Dr. Erich Ca ru s Religionslehrer Paul 
R e 1 n k e , Lübeck, zum Mitglied der Generalsynode 
und zum ersten Stellvertreter Oberstudienrat Dr. Rolf 
Sa I t z w ed e 1, Bad Schwartau, gewählt. · zweiter 
Stellvertreter ist wie bisher Oberfürsorgerin Paula 
S ta 11 man n, .Lübeck. 

Kirchenledtung 

Die Kirchenle'itung .wählte in ihrer Sitzung am 13. 
Februar 1970 Oberkirchenrat Hermann G r e i f e n -
s t e i n zu ihrem zweiten stellvertretenden Vorsitzen
den (§ 4 Abs. 1 Satz 3 des Kirchengesetzes über das Amt 
des Leitenden Bischofs und die Kirchenleitung vom 
15. Oktober 1954). 

Lutheriisches Kirc.h ,enamt 

Vizepräsident D. Dr. Walter Z d mm er man n trat · 
wegen ·Erreichens der Altersgrenze nach über 20jähri
ger Tätigkeit im Dienst der Vereinigten . ~ngelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands mit Aiblauf des 30. 
April 1970 in den Ruhestand. 

Die · Vertretung des Präsidenten des Luthel'lischen 
Kirchenamtes wurde ml:t' Wirkung vom 1. Mai 1970 
Oberkirchenrat Dr. Johann Frank übertragen. 

2'Jum 1. Juli 1970 bedef die Kirchenleitung Privat
dozent Pastor Dr. Christian W ,a 1 t h er, bisher beim 
Lutherischen Weltbund in Genf, unter Berufung in das 
Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit als theologischen 
Referenten mit der Amtsbezeichnung „Oberkirchenrat" 
in das Lutherische Kirchenamt. 
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V. Aus den Gliedkirchen 

a) Verf assun,gs- und Organisations recht 

Allgemeine Kirchenvorsteherwahlen 1970 in der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern 

Vom 30. Januar 1970 

(Nachdruck aus ABI. S. 18) 

Die in den allgemeinen Kirchenvorsteherwahlen 1964 
gewählten Kirchenvorsteher sind in der_ Regel am .2. 
Adventssonntag (6. Dezember) des Jahres 1964 ver
pflichtet worden. Da nach § 30 Kirchengemeindeord
nung (KGO) die Kirchenvorsteher .für einen Zeitraum 
von sechs Jahren gewählt oder berufen worden sind, 
werden hiermit nach § 3 des Kirchenvorsteherwahl
gesetzes (KVWG) vom 17. März 1969 (KABl. S. 48) die 
allgemeinen Kirchenvorsteherwahlen 1970 angeordnet. 
Zum allgemeinen Wahltag wird Sonntag, der 8. No
vember 1970 l;lestimmt. Die Amtszeit der neuen Kir
chenvors;teher beginnt mit ihrer Verpflichtung, die mög
lichst einheitlich am 13. Dezember 1970, dem 3. Advents
sonntag, vorgenommen werden soll. 

II. 

Die Amtszeit der bisherigen E:.irchenvorsteher endet 
gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 KVWG nach dem Ablaui des 
laufenden allgemeinen Wahlzeitraumes mit der Ver

. pflichtung der neuen Kirchenvorsteher. Wenn der Kir
chenvorstand innerhalb der letzten beiden Jahre vor 
den allgemeinen Kirchenvorsteherwahlen 1970 ,gebildet 

. worden ist, bleibt er nach § 4 Abs. 4 Satz 2 KVWG im 
· Amt; auf ·Antrag des Kirchenvorstandes kann der Lan
deskirchenrat bei Vorliegen wichtiger Gründe auch in 
einer solchen Kirchengemeinde Neuwahlen zusammen 
mit den allgemeinen Kirchenvorsteherwahlen 1970 an
ordnen. 

m. 
Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen sind 

geregelt: · 

1. in den §§ 28, 30 und 31 der Kirchengemeindeord
nung (KGO) vom 2. März 1964 (KABL S. 19), 

2. im Kirchengesetz über <Ue Wahl ,und Berufung der 
Kirchenvorsteher (Kirchenvorsteherwahlgesetz 
KVWG) vom 17. März 1969 (KABl. S. 48), 

3. in den Ausführungsbestimmungen zum Kirchenvor
steherwahlgesetz (AB KVWG) vom 1. August 1969 
(KABl. S. 147). 

Ein Sonderdruck des Kirchenvorsteherwahlgesetzes 
mit den Ausführungsbestimmungen, in dem die Para-

. graphen des Gesetzes, die ·zugehörigen Ausführungs
bestimmungen sowie in Fußnoten die Vorschriften der 
Kirchengemeindeordnung gut übersichtlich abgedruckt 
sind, kann beim Landeskirchenrat bezogen werden; 
ein Stück des Sonderdrucks liegt der Wahlmappe für 
die Kirchenvorsteherwahl 1970 (s. u . IV) bei. 

IV. 

Der Landeskirt:henrat gibt nach Nr. 23 AB KVWG 
für die Kirchengemeinden eine Wahlmappe mit Mu
,tern der für die Wahlen vorgesehenen Kanzelabkün-

digungen, Formulare und Niederschriften heraus. Die 
Muster der Wahlmappe sind amtliche Muster. Von 
ihnen kann jedoch abgewichen' werden; dabei ·muß 
allerdings den kirchenrechtlichen Anforderungen Rech
nung getragen werden. Wenn bei der Wahl gesetzliche 
Vorschriften nicht beachtet werden, besteht die Gefahr, 
daß die Wahl auf Grund einer Wahlanfechtung oder im 
Wahlprüfungsverfahren für ungültig erklärt wird. 

Die „Wahlmappe für die Kirchenvorsteherwahl 1970" 
enthält außer der Zeittafel auf dem Umschlag 

1. einen Sonderdruck dieser Bekanntmachung, 
2. einen Sonderdruck des Kirchenvorsteherwahlgeset

zes mit Ausführungsbestimmungen, 
3. ei,ne Anleitung zur Benutzung der Wahlmappe, 

4. die Muster der für die Wahl vorgesehenen Kanzel- · 
abkündigungen, Formulare und Niederschriften. 

Bisher sind folgende Muster vorgesehen: 

1. Niederschrift über die Sitzung 

2. Wählerverzeichnis (Wählerliste) 

3. Wählerkarteikarte für Kirchengemeinden .mit Wäh- · 
lerverzeichnis von Amts wegen 

4. a) · Merkblatt · für Kirchengemeinden mit Wähler
verzeichnis von Amts wegen 

b) Merkblatt für Kirchengemeinden mit Anmel
dung zum Wählerverzeichnis 

. 5. a) . 1. Kanzelabkündigun,g . für Kirchengemeinden · 
mit Wählerverzeichnis von Amts wegen 

b) 1. Kanzelabkündigung für Kirchengemeinden 
mit Anmeldung zum Wählerverzeichnis 

6. Anmeldekarte 

7. Einladung (Anmeldung zum Wählerverzeichnis)' 

8. Anmeldebestätigung 

9. 2. Kanzelabkündigung 

10. · Einladung (für Kirchengemeinden mit Wählerver-
zeichnis von Amts wegen) 

11. 3. Kanzelabkündigung 

12. Briefwahlschein 

13. Wahlumschlag für Stimmzettel bei Briefwahl 

14. Stimmzettel 

15. Niederschrift über die Wahlhandlung 

16. Niederschrift über die Feststellung des Wahlergeb
nisses 

17. Niederschrift des Pfarramtes über _den Gang _der 
Wahlgeschäfte 

Die Wahlmappe wird in Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftsverband der evangelischen GeisUichen, Vor
druckverlag Nürnberg, Lorenzer Platz 10a, gefertigt. 
Jede Kirchengemeinde erhält im Laufe der nächsten 
Monate unmittelbar vom Vordruckverlag ein Stück der · 
Wahlmappe kostenlos zugesandt. Der Sendung liegt ein 
·Formblatt des Wirtschaftsverbandes der evangelischen 
Geistlichen Bayerns für Bestellungen für Wahldruck
sachen bei. 
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V. 

Die allgemeinen Kii:chenvorsteherwahlen 1970 sind 
die ersten, die ·nach dem neuen Kirchenvorsteherwahl
gesetz durchgeführt weriden. Im Blick auf die vielen 
Neuerungen, die das Gesetz gebracht hat, ist es erfor
derlich, daß sich vor allem der Kirchenvorstand vor 
Beginn des Wahlverfahrens mit den neuen Vorschriften 
befaßt. Als Unterlage kann der Artikel „Das Kirchen
vorsteherwahlgesetz mit · seinen Neuerungen" in den 
„Nachrichten der Evang.-Luth. Kirche in Bayern" 1969 
Nr.)8 S. 341 dienen. 

Nachstehend werden die wichtigeren Neuerungen mit 
Stichworten unter. Angabe der einschlägigen Bestim-
mungen aufgeführt: · 

1. Berufung eines Teiles der Kirchenvorsteher (§ 2 
Abs. 2 und 3 und § 2.1 KVWG, Nr. 2 Abs. 2 und 
Nr. 18 AB KVWG) 

2. StimmbP.7.irke mit eigenen Kirchenvorstehern (§ 5 
Abs. 3 und § 17 Abs. 3 · KVWG, Nr. 5- Abs. 2 _und 
Nr. 16 Abs. 5 AB .KVWG) 

3. Wahlberechtigung mit Vollendung des 18. Lebens
jahres (§ 6 KVWG, Nr. 6 AB KVWG) 

4. Wählbarkeit mit Vollendung des 23. Lebensjahres 
(§ 8 KVWG, Nr. 8 AB KVWG) 

5. Zusammensetzung des Vertrauensausschusses (§ 9 
KVWG, Nr, 9 AB KVWG) 

6. Benennungsrecht für den Wahlvorschlag (§ 10 
KVWG, Nr. 10 AB KVWG) 

'T. Wählerverzeichnis (§ 7 KVWG, Nr. 7 AB KVWG) 
von Amts wegen (§ 11 KVWG, Nr. 11 AB KVWG) 
oder auf Grund · Anmeldung (§ 12. KVWG, Nr. 12 
AB KVWG) 

8. Brief~ahl (§ 14. KVWG, Nr. ·14 AB KVWG) . 

9. Ungültigkeit der Stimmabgabe und Feststellung 
. des Wahlergebnisses (§§ 16 und 17 KVWG, Nr. 16 
AB KVWG) 

10. Ersatzleute (§ 2 Abs. 4 und § 17 Abs. 4 KVWG, 
Nr. 16 Abs. 6 _AB KVWG) . 

11. Anfechtung des Wahlergebnisses und Zuständigkeit 
des Schiedsausschusses (§§ 20 und 26 KVWG) 

12. Wahlprüfung (§ 23 KVWG, Nr. 20 AB KVWG) 

13. Vorzeitiges Ausscheiden · von Kirchenvorstehern (§ 
24 KVWG; Nr. 21 AB KVWG). 

VL 

Wesen u~d Bedeutung des Kirchenvorstandes und des 
Kirchenvorsteheramtes, wie sie aus der Kirchengemein
deordnung und auch aus der in Band IV der Agende 
für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden 
(Studienausgabe S. 92) aufgenommenen · Zusammen
stellung der Aufgaben des Kirchenvorstandes zu erse
hen sind, verlangen eine entsprechende Vorbereitung 
der Gemeinde auf die Kirchenvorsteherwahl. In diesem 
Zusammenhang wird auf die Bekanntmachung vom 11. 
November 1969 betr. Kirchenvorstandssitzungen; hier: 
Bekanntgabe von Beschlüssen (KABL S. 237) zur Be
achtung verwiesen. Wir machen auf die Rundbriefe des 
Amtes für Gemeindedienst (Evangelisches Männerwerk 
in Bayern) zur Vorbereitung der Kirchenvorsteherwahl 
sowie auf die einschlägigen Artikel in den "Nachrichten 
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern" Nr. 19 S. 369 und 
Nr. 23 S. 454 aufmerksam. 

VIL 

Der Kirchenvorstand hat zu Beginn der Wahlvorbe
reitungen eine Reihe wichtiger Beschlüsse zu fassen. 
Auf Muster 1 der Wahlmappe „Niederschrift über die 
Sitzung des Kirchenvorstandes" mit einem Vordruck 
für die Beschlußfassung des · Kirchenvorstandes zum 
Wahlverfahren wird hingewiesen. Es ist im übrigen 
Sache des Vertrauensausschusses, die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl· so zu ordnen, daß sie zu dem 
oben bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen werden kann. 
Für den Vertrauensausschuß werden das Muster 17 der 
Wahlmappe „Niederschrüt des Pfarramts über den 
Gang der Wahlgeschäfte" und die in der Wahlmappe 
enthaltene "Anleitung zur Benutzung der Wahlmappe" 
eine Hilfe sein. Für die Gemeindeglieder sind vor allem 
das Muster 4 a „Merkblatt für Kirchengemeinden mit 
Wählerverzeichnis von Amts wegen" .und das . Muster 
4 b „Merkblatt für Kirchengemeinden mit- Anmeldung 
zum Wählerverzeichnis" bestimint. 

Anschließend an Abschnitt IX sind Zeitplan für Kir
chengemeinden mit Wählerverzeichnis von Amts wegen 
und für Kirchengemeinden mit Anmeldung zum Wäh
lerverzeichnis abgedruckt. *) Die darin · angegebenen 
Termine können entsprechend den örtlichen Bedürf
nissen verschoben werden, sollten jedoch möglichst ein
gehalten werden, damit die Fristen gewahrt werden 
können und keine Zeitnöte entstehen. Die Verpflichtung 
der neuen Kirchenvorsteher soll überall einheitlich am 
3. Advent (13. Dezember 1970) erfolgen. · 

VIII. 

Nach der Bekanntmachung vom 22. August 1969 über 
die Haushaltspläne der Kirchengemeinden für 1970 
(KABl. S. 165) können unter Hst. 020.630 bis zu 0,20 DM 
je Gemeindeglied als geschätzter zusätzlicher Sachauf
wand für die Kirchenvorsteherwahl eingesetzt werden. 
Damit zusätzliche Personalkosten durch die Wahl nicht 
entstehen, werden Kirchenvorstand und Vertrauens
ausschuß bemüht sein müssen, aus der Gemeinde zu
sätzlich ehrenamtliche Helfer zu gewinnen, soweit die 
haupt- oder nebenamtlichen Mitarbeiter der Kirchen
gemeinde die 'durch die Wahl entstehenden zusätzlichen 
Arbeiten nicht bewältigen können. Sollten die Wahl
kosten ausnahmsweise aus dem laufenden Haushalt 
der Kirchengemeinde und aus Mitteln der Gabenkasse 
für Gemeindeaufbau oder zur freien Verfügung nicht 
gedeckt werden können, kann der ungedeckte Mehr- · 
aufwand als Rückstand aus dem Vorjahr in den Haus
haltsplan für 1971 übernommen werden. 

IX. 

Die Kirchenvotsteher werden nach § 31 der Kirchen
gemeindeordnung nach der Agende in ihren Dienst 
eingeführt. Sie verpflichten sich durch Gelöbnis und 
Handschl~g, ihr Amt recht zu führen. Die Form der · 
Einführung und Verpflichtung ist in Band IV der 
Agende für evang.-luth. Kirchen und Gemeinden fest
·gelegt. Wir weisen darauf hin, daß alle Kirchenvor;.; 
steher - auch die zum Amt eines Kirchenvorstehers 
wiedergewählten Personen - ein Gelöbnis abzulegen 
haben. 

München, den 30. Januar 1970 

In Vertretung 

Riedel 

*) Hier nicht abgedruckt. 
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Kirchengesetz der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
zur Änderung der Artikel 24, 32, 33, 41, 53, 58, 59, 71, 

78, 81 und 122 der Kirchenverfassung. 

Vom 13. März 1970 

(Nachdruck aus K.ABI. s. 60) 

Die Landessynode hat mit Zustimmung des Kirchen
senates das folgende Kircb,engesetz beschlossen: 

§ 1· 

Die Kirchenverfassung wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 24 werden die Worte „ein Pfarrer, eine 
Pastorin oder ein Pfarrvikar, die in der Landes
kirche anstellungsfähig sind" ersetzt durch die 
Worte „ein Pastor (Artikel 32 Abs. 3), der in der 
Landeskirche arustellungsfähig ist." 

2. Der 2. Abschnitt erhält die überschrm. 
,,Pfarramtlicher Dienst". 

3. Artikel 32 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 32 

(1) Die besondere Alufgabe des Pastors im pfarr
amtlichen Dienst ist die öffentliche Verkündigung 
und dte Sakramentsverwaltung. 

(2) In Ausübung dieser Aufga-be ist der Pastor 
im Rahmen d€S g-eltenden Rechts unabhängig. Er 
ist an das evangelisch-lutherische Bekenntnis ge
bunden. 

(3) Pastor im Sinne der ,Kirchenverfassung sind 
unbeschadet der für sie geltenden besonderen dienst
rechtlich€Il Regelun,g,en der Pfarrer, der Hilfspfarrer, 
die , Pastorin, der Pfarrvikar und der ordinierte 
Pfarrverwalter." · · 

4. Artilrel 33 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 33 

Die festangestellten Pastoren der Kirchengemein
de sowie die in der Kirchengemeinde gemäß Arti
kel 38 tättgen Pastol.'len und die mit der Versehung 
einer Pfarr- oder Pfarrvikarstelle Beauftragten 
verwalten das Pfarramt gemeinsam. Andere in der 
Kirchengemeinde tätige Pastoren und Pfarrver
walter in der Probezeit nehmen an den Beratungen 
des Pfarramtes teil." 

5. In Artikel 41 Abs.' 1 werden die Worte „Pfarrern, 
Pastorinnen und Pfarrvikaren" ersetzt durch das 
Wort „Pastol.'len". 

6. In Artikel 53 Abs. 2 Buchst. a werden die Worte 
„Pfarrer, Pastorinnen und Pfarrvikare" ersetzt 
durch das Wort „Pastoren". 

.7. In Artikel 53 Abs. 2 Buchst. d werden die Worte 
,,Pfarrer, Hilfspfarrer, Pastorinnen, Pfarrvikare" 

.,ersetzt durch die Worte ·,,Pastoren, Pfarrverwalter 
in der Probezeit". · 

8. In Artikel 58 Abs. 1 Buchst. b und d werden die 
Worte ;,Pfarrern, Pastorinnen und Pfarrvikaren" 
jeweils ersetzt durch das Wort·,,Pastoren". 

9. In Artikel. 59 Abs. 1 Satz· 3 werden die Worte 
„Pfarrer, Pastorinnen oder Pfarrv>ikare" ersetzt 
durch das Wort „Pastoren". 

10. In Artikel 71 Abs. 2 Buchst. c werden die Worte 
„Pfarrer, Pastorinnen (?der . Pfarrvikare" ersetzt 
durch das Wort „Pastoren". 

11. Alitilrel 78 Abs. 1 Buchst. a erhält folgende Fas-
rung: • . 
„a) 23 von den Pastoren, den Studiendirektoren 

der Predigerseminare sowie dem Rektor des 
Pfarrvikarseminars, wenn er das· Recht ziur öf
fentlichen Wortverkündigung und zur Sakra
mentsverwaltiung hat, ,gewählte geistl1che Syn
odale,". 

12. In Artikel 78 Abs. 3 werden die Worte „festange
st.ellte Pfarrer, Pastorinnen, Pfarrvikare" sowie die 

. Worte _,,Pfarrern, Pastorinnen oder Pfarrvikaren" 
jeweils ersetzt durch das Wort „Pastoren". 

13. · In Artikel 81 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „drei
ßigste" ersetzt durch das Wort „einundzwanzigste". 

14. Artikel 81 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Bei den n:ichtgeistLichen Synodalen müssen die 

Voraussetzungen für die Wählbarkeit zum Kirchen
vorsteher mit Ausnahme der Mindestzeitdauer der 
Zugebörigkeit zu ihrer Kirchengemeinde vorlie
gen." 

15. In Artikel 122 Abs. 1 Buchst. 'b werden die Worte 
„der Pfarrer, der HiLfspfarrer, der Pastorinnen und 
der Pfarrvikare, der kirchlichen Beamten sowie 
aller sonstigen kirchlichen Amtsträger" ersetzt 
durch die Worte „und der. Inhaber kirchlicher 
Amts- und Dienststellungen"; das Komma hinter 
,dem Wort „Gemeindeglieder" entfällt. 

§ 2. 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkün:dung in Kra!t. 

(2) Das Landeskirchenamt w'ird ennächtigt, bei der 
Bekanntmachung der Neufassung von Kirchengesetzen 
den Wortlaut dem Sprach.gebrauch der Kirchenverfas
SU11Jg nach diesem Kirchengesetz anzupassen. 

Unter Bezugnahm,e auf den Beschluß der 17. Landes
synocle- vollzogen. 

H a n n o v e r, den 13. März ~970 

Der Kirchensenat . 
der Ev.-Iuth. Landeskirche Hannovers 

D. Li l je 

Kirchengesetz der Ev.-loth. Landeskirche Hannovers 
zur Änderung des Kirchengesetzes über die Wahlen 

zur Landessyno_de. 

Vom 13. März 1970 

(Nachdruck aus K.ABI. S. 70) 

Di-e Landessynode hat mit Zustimmung des Kirchen
senates das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ l 
Das Kirchengesetz über die Wahlen zur Landessvn

ode ~n der Fassu11Jg vom 15. Juni 1964 (Kirchl. Amt.sbl. 
S. 89),. ergänzt durch Notverordnung des Kirchensena
tes vom 24. September 1964 (Kirchl. Amtsbl. S. 157) 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „nach Artikel 49 
Abs. 1 Buchst. a der Kirchenverfassung" ersetzt 
durch die Worte ,1nach Artikel 78 Abs. 1 Buchst. a 
und b der K:irchenverfassung". 

2. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,Es werden geistliche und nichtgeisi1:l1che Syn
odale gewählt. Die Synodalen müssen 2JUr Zeit der 
Wahl das elnundzwanz:igst.e Lebensjahr vollendet 
haben. Bei den nichtgeistlichen Synodalen müssen 
di,e Voraussetzungen für die Wählbarkeit zum Kir
chenvorsteher mit Ausnahme der Mlindestze'itdauer 
der Zug,ehörigkeit zu ihrer Kirchengemeinde vor
liegen. Als geistliche Synodale sind wählbar die 
Pastoren, die Studiendirektoren der Predigersemi
nare und der Rektor des Pfarrvikarsem1nars, wenn 
er das Recht mir öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung hat, sowie diejeni
.gen Personen, die den Pastoren nach Artik,el 38 
Abs. 3 und 4 der Kirchenverfassung gleichgestelLt 
sind, und andel.'le Personen, die das Recht zur öf
fentlichen Wortverkündigung Wlld zur Sakraments
verwaltung haben. Als nichtgeistliche Synodale sind 
.nur solche Personen wählbar, die nicht als geistli
che Synodale gewählt werden können." 

•. 
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3. In § 1 Abs. 3 werden 
a) die Worte 

,,Stadt Hannover" 
2 geistliche und 3 nichtgeistliche Synodale" 
ersetzt durch die Worte 
,,Hannov.er · . 
3 geisUiche und 5 nichtgeistliche Synodale" ; 

b) die Wort€ · 
„Calenberg-Hoya 
3 geistliche und 4 nicht.geistliche Synodal,e" 

· ersetzt durch dte Worte 
.,Oale~berg-.Hoyia . · 
2 geistliche und 3 nich,tgeistliche Synodale"; 

c) d.ie Wort€ 
,,Celle . 
2 geistliche und 4 nichtgeistliche Synodale" 
,ersetzt durch die W-0rte 
,,Celle . · 
2 geistliche und 3 n.ichtgeistJ.iche Synodale". 

4. § 1 Abs. 4 erhält folgende FaSS'Ung: 
„Jeder Sprengelbeirat bestel1t innerhalb einer 

Frsit von zwei Wochen nach Ausschreibung der 
Wahl den Wahlvorstand. Dieser besteht acus dem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzarn; ihre Namen wer
den dem Landeskirchenamt al~balld m1tgieteilt." 

5. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
,,Der Vorsitzende des Kirchenkreisitages versam

melt die geistlichen und die nichtgeistlichen Mit
glieder des Kirchenkreistages zu gesonderten ver
traulichen Besprechungen und .zur Abordnung je 
zweier Vertrauensleute 2lUr Aufstellung von Wahl.:. 
vorschlägen. Die Vertrauensleute s:ind an Weisun
·gen nicht gebunden. Die Studiendirektoren der · im 
Kirchenkreis ldegenlden Predigerserminare und der 
Rektor des Pfarrvikarseminars, wenn er das Recht 
2ltlr öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakra
mentsvierwaltung hat, nehmen stimmberechtigt an 
der gesonderten vertraulichen Besprechung der 
geistlichen Mitglieder des Kdrchenkreistages teil." 

6. In § 3 Abs. 1 Satz 1 ist oos Wort „Wahl1eiter" 
durch das Wort „Wahlvorntand" zu ersetzen. 

7. In§ 3 Ahs. 1 VJl!ro folgender Satz 3 angefügt: 

Dieser Wahlvorachlag muß die . zweif~che Zahl 
de; Namen enthalten, wie Synodale gemäß § 1 im 
Wahlkreis zu wählen sind.'' 

8. § 3 Abs. 2 erhält folgende F'assung: 
Die Obleute eines j,eden Wahlkreises · übermit

tei~ ihr.e Wahlvorschläge dem Sprengelbeirat. Die
ser ergänzt die Wahlvorschläge durch diie gleiche 
Zahl der Namen, wie Synodale gemäß § 1 im 
Wahlkreis zu wählen sind, und gibt sie an den 
Wahlvorstand weiter." 

9. In § 3 wird fol,gender Absatz 3 angefügt: 
„Der Wahlvorstand prüft die eingegangenen 

Wahlvorschläge aiuf filtre Gültigkeit und stellt die 
endgilltigen Wahlvorschläge in ,alphabetischer Rei
henfolge auf. Es dürlen nur Vorname und Zu
name, Beruf und Wohnort sowie etwa bekleidete 
kirchliche Ämter angegeben werden." 

10. § 4 Abs. 2 entfällt. 

11. · § 5 erhält folgiende Fassung: 
,,,Der Wahlvorstand übermittelt den Wahlvor

schlag für die geistlicllen Synodalen innerhalb einer 
Woche nach Empfang allen im Wahlkreis für die 
Wahl der geist1ichen Synodalen Wahlberechtigten. 
Wahllberechtigt sind die BaslX>ren, dte Studien
direktoren der im Wahlkreis liegenden Prediger
seminare und der Rektor des Pfarrvikarseminars, 
wenn er ·das Recht zur Wortv:erkündi,g,ung und zur 
Sakramentsverwaltung hat, sowie . diejenigen Per
sonen, die den Pastoren .nach Artikel 38. Abs. 3 und 
4 der Kir~etJVel'fassung gleich.gestellt sind." 

12. In § 6 Abs. 2 ist das Wort "Wahlleiter" durch das 
Wort „Wahlvorstand" 2lU ersetzen. 

13. a) In § 7 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Wahlleiter" 
durch das Wort „ Wahlvorstand" ersetrzt. 

b) § 7 Abs. 1 Satz 4 erhält foligende Fassung: · 
Die Vertrauensleute und ein stimmberechtig

i,e; Mitglied des Sprengelbeirates. unterrichten 
die Kirchenvorsteher vertraulich über die Bera
tungen, die zu dem Watµvorschlag ~führt ha
ben und begründen den aufgestellten Wahlvor
sch1a.g." 

c) In § 7 Abs. 3 Wli.r,a das· Wort „ Wahlleiter" durch 
das Wort „Wahlvorstand" ersetzt. 

14. § 8 Abs. 2 erhältfölgende Fas9Wllg: 
„Der Wahlvorstand prüft . die eingegangenen 

Stimmzettel a,uf ihre Gülti:gk,eit UDd stellt das Er
gebnis der Wahl fest. Unter dem Vorbehalt der 
Wahlprüfung unterrichtet der Wahlvorstand clie 
2lUr Wahl Vorgeschlagenen vom Wahlergebnis. Dem 
Landeskirchenamt teilt er das Wahler,gebriis unter 
.Obersendung der Wahlunterlagen mit." 

Hi. § 9 erhält folgende Fassung: . 
,,Jeder Kirchenkreistag Ist berechtigt, dem K.ir

chen.senat zwei als nichtgeistliche Synodale wähl
bare Glieder der Landeskirche zur Auswahl für 
die Landessynode nach Artikel 78 Abs. 1 Buchst. c 
der Kirchenverfassung vorzuschlagen. Die· Vor
schläge können von den Kirchenkreista,gen zugleich 
mit der Abordnung der Vertrauensleute für die 
Aufstellung von Wahlvorschlägen beschlossen wer
den." 

16. § 10 erhält folgende Fassung: . 
,,(1) Ändert sich die Wahlkreiszugehörigkeit eine_s 

Synodalen, der nach Artikel 78 Abs. 1 Buchst. a . 
und b der Kirchenverlasmmg gewählt oder nach 
Artikel 78 Abs. 1 Buchst. · c der Kirchenverfassung 
berufen ,ist, durch. Änderung 5eines Wohnsitzes oder 
der Grenzen des Wahlkreises, so bleibt sein Man:.. 

· dat hiervon unberührt. 

. (2) Muß nach Artikel 78 Abs. 6 der Kirchei::i.ver
fassun,g ein Synodaler neu gewählt werden, so fin
det die Nachwahl in dem Wahlkreis statt, in dem 

· der Ausgesch'iedene g~ählt worden war. Dabei 
sind ein Synodaler und ein Ersatzmitglied zu wäh
len." 

§ 2 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach . seiner 
Verkündung in Kraft. . 

(2) Das Landeslcirch,enamt wir,d ennächtigt, da~ Kir
ch.engesetz über die Wahl,en 2lUr Landessynode . m der 
Fassung vom 15. Juni 1964 in der durch dieses Kirchen
gesetz vorgeschri,ebenen Fassimg neu bekanntzugeben. 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß der 17. Landes-
synode vollzogen. · 

H an n o ver, den 13. Mär.z 1970 

Der Kircltensenat 
der Ev.-luth. Landeskirclte Hannovers 

D. Lilj e 

Verordnung der Ev.-Luth. Landesldrme 
Schleswig-Holsteins zur Xnderung der Wahlordnung 

für die Wahlen der Kircltenältesten vom 
12. Dezember ~968. 

Vom 13. März 1970 
(Nachdruck aus GVBI. S. 93) 

Auf ·Grund des ArtikeLs II des · Kirchengesetzes :zJUr 
Änderung·. des Kirchengesetzes über die Wahl und die 
Berufung der Kirchenältesten und der Mitglieder der 
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Synoden in der Ev.-Luth. Landeskirche Schlesw:ig-Hol
steins vom 14 .. November 1969 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. 
S. 164) wird folgende Verordnung zur Änderung der 
Wahloronwig für die Wahlen der Kirchenältesten vom 
12. Dezember 1958 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. S. 149) er-
lassen: · 

Artikel 1 

1. In § 1 Absatz 1 wird Buchstabe b) g,estrichen. 
. ~uchstabe c) wird Buchstabe b). 

2. In Aßschnitt I werden die Überschriften vor § 2 
,,a) Allgemeines". vor § 6 „b) Wählerliste von amts
wegen'' und · vor § 7 „c) Wählerliste durch An
meldung" gestrichen. 

3. In § 6 erhält der Satz 1 folgende Fassung: 
· ,,In die von Amts wegen aufzustellende Wähler

liste (§ 3 Absatz 2 des Wahlgesetzes) nimmt der 
Kirchenvorstand alle Gemeindeglieder auf, die am 
Wahltage das achtzehnte Lebensjahr volleooet . ha-
~-" . 

4. Nach § 6 werden die §§ 7 bis 9 gestrichen. 

5. In § 10 Absatz 1 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende 
Fassung: 

,,Durch geeignete Maßnahmen (KanzeLabkündi
gung, Bekanntmachung in der örtlichen und kirch- · 
liehen Presse, Aushang, Unterrichtung des Gemein
debeirats und der Arbeitskreise o. ä.) sorgt er dafür, 
daß aus der Gemeinde Anträge auf Alllfnahme ge
eigneter Gemeindeglieder in die Wahlvorschlagsliste 
gestellt werden. Auf die Wahlvorschlagsliste ist spä
testens acht· Wochen vor der Wahl im Rahmen der 
Bekanntmachung nach § 7 Absatz 1 des Wahl
gesetzes hinzu weisen." 

6. In§ 12 Absatz 1 Wird folgender Satz 3 eingefügt: 
;,Auf die Möglichkeit, von der Briefwahl Gebrauch 

zru machen, ist ausdrücklich hinzuweisen." 

-Die bisherigen Sätze 3 und 4 wenden 4 und 5. 

7. Nach § 12 wird .folgender § 12a eingefügt: 
. ·,,(1) Der Wahlschein für · die Briefwahl kann 
schriftlich oder mündlich bei dem Vorsitzenden des 
Kirchenvorstandes unter Ang,abe des Gvundes be-

. antragt werden. Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, · muß durch einfache schriftliche Vollmacht 
nachweisen, daß .er dazu berechtigt ist. · 

(2) Anträge auf Wahlsch·eine müssen bis 48 Stun-
. den vor der angesetzten Wahlzeit eingegangen ,sein. 
Verspätet eingegangene schriftliche Anträge sind 
unbearbeitet zu, verpack.en -und vorläufig aufzube,
wahren. 

(3) Der Wahlschein muß von dem Vorsitzenden 
des Kj,rchenvorstandes unterschrieben und mit dem 
Di-enstsiegel versehen werden. Der Wahlschein ent
hält die Bestätigung des Kirchenvorstandes über die 
Eintragung des Gemeindegliedes in die Wählerliste. 
Der Wahlschein enthält ferner eine vom Gemeinde
glied abzugebende Versicherung über . alle persön
liche Ausfüllung des Stimmzettels (Muster: Anlage 

A). 

(4) Dein Gemeindeglied sind ·mit dem Wahlschein 
ein Stimmzettel, ein Stimmzettelumschlag und ein 
Briefumschlag zu übermitteln. Auf dem Briefum
schLag ist gegebenenfalls der Wahlbezirk zu vermer
ken. 

(5) Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
können dem Wahlberechtigten ausgehändigt oder 
durch die Post übersandt werden. 

(6) Wahlbriefe können bis zum Beginn der Wahl
handlung dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes 
zugeleitet werden. Sie können während der Wahl
handlung dem Wahlvorsteher durch Boten ausge-
händigt. werden. · 

(7) Der Kirchenvorstand führt über die ausgestell- · 
ten Wahlscheine für jeden Wahlbezirk ein Verzeich
nis (Muster: Anlag,e B). Die Ausstellung der Wahl
scheine ist vor Beginn der W-ahlhandlrung in den 
Wählerlisten ziu vermerken. · 

(8) Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes über
mittelt dem Wahlvorstand vor Beginn der Wahl
handlung das Verzeichnis über die ausgestellten 
Wahlscheine. Er übermittelt ferner -die bis .zum Be
ginn der Wahlhandlung eingegangenen Wahlbriefe. 
Diese werden zusanunen mit den währen,d der 
Wahlhandlung eingehenden Wahlbriefen bis zum 
Schluß der Wahlhandlung gesondert aufbewahrt. · 

(9) Macht der Inhaber eines Wahlscheines von der 
Briefwahl keinen Gebmuch, so kann er an der 
Wahlhandlung teilnehmen. Zuvor hat er die ihm 
ausgehändigten Wahlunterlagen 7ltlrüci=igeben." 

8. In § 17 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

,,Der Wahlvorsteher öffnet die bei Ende der Wahl
handlung vorliegenden Wahlbriefe (§ 12a) und ent
nimmt ihnen die Wahlscheine mit den stimmzettel
umschläg:en. Wenn der Wahlvorstand die Namen 
der Wähler im Wahlscheinverzeichnis un•d in der 
Wählerliste vermerkt hat, werden die Stimmzettel
umschläge urieröffnet in die Wahlurne gelegt.'' 

Die Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 ,und 7. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft. 

Artikel 3 

Das Lande:skdrchenamt wli.rrd ermächtigt, das Wahl
gesetz in der Fassung vom 14. November 1969 sowie die 
Wahlo:rtdnung für die Wahlen der Kirchenältesten in 
der nach -dieser Verordnung gültigen Fassung bekannt
zugeben und hierbei Unstimmigkeiten im Wortlaut zu 
bereinigen: 

K i e 1 , den 13. März 1970 

Die Kirchenleitung 

Dr. Fr. H ü b n e r 

Gemäß Artikel 3 der Verordnung zur Änderung der · 
Wahlordnung für die Wahlen der Kirchenältesten vom 
13. 3. 1970 werden nachstehend das Wahlg-esetz und die 
Wahlordnung in der jetzt .gültigen Fassung bekannt
gegeben. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage: 

Blaschke 

Kirchengesetz der Evangelisch.-Lutherischen 
Landeskirche Schleswig-Holsteins über die Wahl 

und die Berufung der.Kirchenältesten und der 
Mitglieder der Synoden (Wahlgesetz). 

Vom 27. November 1958 
in der Fassung des Kirchengesetzes vom U. November 1969 

(Nachdruck aus GVBl. S .. 97 ff.) 

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirch,e Schleswig:-Holstein's hat folgendes Kirchen

. gesetz beschlossen: 

I. Wahl ·und Berufung der Kirchenältesten 

§ 1 

(1) Bei einer vom Kirchenvorstand nach Artikel 29 
Absatz 2 der Rechtsordnung festgesetzten Gesamtzahl 
von sechs Kirchenältesten ist ein Kirchenältester vom 
Propsteivorstand zu berufen. Bei ,einer Zahl von sieben 
bis zehn Kirchenältesten sind zwei und von elf bis vier
zehn. Kirchenältesten drei Kirchenälteste = berufen. 
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Von je drei weiteren Kirchenältesten muß ein Kirchen
ältester berufen weroen. Dte übrigen Kdrchenältesten 
sind zu wählen. 

(2) Die- ZJU wählen.den Kirchenältesten werden von 
den wahlberechtigten Gemeindegliedern mit •einfacher 
Stimmenmehrheit in unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl gewählt. Bei Stimmengleichheit ent
schcidet das Los. 

(3) Di<e Berufung der Kirchenälte5ten erfolgt durch 
den Propsteivorstand nach Anhörung der Pastoren der 
IG.rchen,gemeinde. Diese sollen detri Propsteivorstand 
mehr Personen ZJUr Berufung vorschlagen, als berufen 
werden können. Der Propsteivorstan.d ist an die Vor
schläge nicht ,gebunden. 

§ 2 

(1) Die ganze Kircheng·emeinde bildet in der Regel 
einen Wahl,bez.irk. 

(2) Der Kirchenvorstand kann mehrere W,ahlbezirke 
hilrlien, wenn ,ei; für den Aufuaiu und das Leben der 
Gemeinde dienlich ei;scheint. 

(3) Die Abgrenzung der Wahlbezirke sowi.e die Zahl 
der in den einzelnen Wahlbezirken 2'lU wählenden Kir
chenältesten wel'den vom Kirchenvorstand . festgelegt. 
J,eder Wahlbezirk wählt seine Kirchenältesten. 

§ 3 

(1) In jeder Kirchen,gemeind,e ~st eine Wählerliste an
zulegen. Bestehen mehrer,e Wahlbezirke, so kann sie 
bezirksweise geführt werden. 

(2) Die Wählerliste wird von Amts wegen festgesiellt. 
In dtese sind ,alle konfirmierten Gemeindeg1ieder auf
zunehmen, die am Wahltage das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet haben. 

(3) Die Wahlberechtigten sollen in geeigneter Weise 
über die Eintragung in die Wählerliste benachrichtigt 
werden. Dabei ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, 
Wahlvorschläge einzureichen. 

(4) In die Wählerliste sind die Gemeindeglieder nicht 
auf2'lUnehmen oder aus ihr zu streichen, die ein A11g;er
nis im Sinne des Artikels 19 Absatz 3 der Rechtsord
nung gegeben haiben oder denen nach Artil~el 129 Ab
satz 3 der Rechtsoi;dnung die Ausübung des Wahlrechts 
versagt wortden ist. ,Dasselbe gilt für Gemeindeglied.er, 
die entmündigt sind oder unter vorläufiger Vormund
schaft stehen. 

(5) Gegen die Nichtaufnahme in die Wählerliste oder 
Streichung st.ehen den Betroffenen binnen einer Woche 
nach der Bekanntgabe das Recht der Beschwerde bei 
dem Pröpsteivorstand zu, der endgültig entscheidet. Die 
Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. 

§ 4 

(1) Zum Kirchenältesten kann nur gewählt werden, 
wer in eine Wahlvorschlagsliste aufgenommen ist. Ent- · 
sprechendes gilt für die Wahl nach Ar1likel 30 der 
Rechtsordnung. · 

(2) Die Wahlvorschlagsliste muß mehr Namen ent
halten ·als Kirchenälteste zu wählen und zu berufen 
sind. Von dieser .Bestimmung kann nur in Ausnahme
fällen mit Genehmigung des. Propsteivoi;standes · abge
'wichen werden. 

§ 5 

(1) Die Wahlvorschlagsliste wird · in jeder Kirchen
gemeinde geführt. 

(2) In die Wahlvorschlagsliste können Gemeindeglie
der ,aufgenommen weroen, die nach Artikel 22 der 
Rechtsordnun,g die Eignuillg für das Amt des Kirchen
ältesten besitzen. 

(3) Die Wahlvorschlagsliste ist drei Jahr,e nach jeder 
W,ahl neu .auf2'lustellen. · · 

§ 6 

(1) Alle Gemeindeglieder, di<e tin die Wählerliste ein
getragen sind; können die AUlfn.ahme geeigneter Ge
meindeglieder ,in die Wahlvorschlagsliste beantragen; 
der Antrag muß schriftlich gestellt und von mindestens 
fünf wahlberechtigten Gemeindegliedern unterstützt 
S:ein. Der Kirchenvorstand prü:llt ,die Eignung der Vor
geschlagenen und trägt sie in di-e Vorschlagsliste ein, 
soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind illlld die Vongeschlagenen zugest~t haben. 

(2) Gegen die Zurückwei-sung eines Vorschlags kann 
von dem Antragsteller oder rdem vorgeschlagenen Be
schwerde beim Propst.eivorstand eingelegt werden. Hier
bei ist nach Artilrel 156 der Rechtsordnung zu ver
fahren. 

§ 7 ' 

(1) Spätestens acht Wochen vor der Wahl ist ·durch 
KanzeLabkünd:igung, durch die kirchliche oder örtliche 
Presse Ullid in sonst geeigneter Weise au!f den . Wahl
termin und das Wahlverfahren hinzuweisen ·Und zur 
Ein,brin®un,g von Wahlvorschlägen aufzufordern. 

(2) SpätestelliS sechs Wochen vor der Wahl hat der 
Kirchenvorstand die Wahlvorschlagsliste zu überprü

. fen, ob die Eingetragenen noch die Vorausset:rungen 
für die Wählbarkeit erfüllen und sie, soweit das nicht 
mehr der Fall ist, zu streichen. Die Streichung ist d:em . 
Betroffenen mit.:lruiteilen; sie kann mit der Beschwerde 
angefochten werden, 

(3) Vier Wochen vor dem Wahltage ist die Wahl!vor
schlagsliste, alphabetisch geo11dnet Ullld nach Wahlbezir
ken aufgeteilt, der Gemeinde durch Kanz.elabkündi
gun,g oder in. sonst geeigneter Weise bekanntzugeben. 
Vorschläge, die später als sechs Wochen vor dem Wahl
ta.g,e ein,ge.,gangen sind, bleiben ,für diese Wahl unbe-
rücksichtigt. · 

· (4) Für die Wahl gilt die Wahlvorschlagsliste · als 
Wahl vorschlag. 

· (5) In den durch den Propsteivorstand genehmigten 
Ausnahmefällen, in denen die Zahl der in der Wahl- · 
vorsc:hlagsliste ,aufgenommenen Namen mit der Zahl 
der zu wählenden Kirchenältesten ubereinstimmt, sind 
die vorgeschlagenen Personen, ohne daß es einer for- · 
mellen Wahlhandlung bedarf, in der gemäß Artikel 129 
der Rechtsordnung ab:zruhaltenden Gemeindeversamm-
lung als Kirchen.älteste festzustellen. · 

§ 7a 

Gemeindegliieder, die in die Wählerliste eingetragen 
.sind, können ihr Wahlrecht im Wege der Brtef.wahl 
ausüben, · 

1. wenn sie sich am Wahltage nicht in. der Gemeinde 
aiu:lihal ten; 

2. wenn sie infolge Krankheit, hohen Alters oder eines 
körperlichen Gebrechens den Wahlraum nicht od,er. 
nur unter nicht =utbaren Schwierigkeiten auf
suchen können. · 

Wer von der Briefwahl Gebrauch machen will, benö
tigt einen Wahlschein. 

§ 8 

(1) Die Namen der gewählten und berufenen Kir
chenältesten sind zwei Sonnta~ vor der Einführung 
im Gottesdienst der Kirchengemeinde bekanntziugeben. 

(2) Jedem wahlberechtigten Gemeindegliede steht g.e
gen die Wahl oder Berufung d1e Beschwerde innerhalb 
einer Woche nach der Bekallllltmachung .gemäß Absatz 1 
zu mit der Begründung, die Wahl oder Berufung sei im 
Widerspruch 2'lU den geltenden Bestimmungen erfolgt. 
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(3) Die Entscheidung über die Beschwerde liegt beim 
Propsteivorstand, wenn es sich um einen gewählten 
Kirchenältesten · handelt, beim Landesk.irchenamt im 
Falle der Berufung. Die Entscheidung ist dem Be
schwerdeführer schriftlich mitzuteilen. 

II. Wahl und Berufung der Mitglieder 
der Propsteisynoden 

§ 9 

Die Wahl imd die Berufung der Mitglieder der Prop
steisynoden erfolgt nach Artikel 64 der Rechtsverord
nrung. 

III. Wabl und Berufung der Mitglieder 
der Landessynode 

§ 10 

Die Wahl und die Beruiung der Mitglieder der Lan
dessynode erfolgt nach den Artikeln 94 und 95 der 
Rechtsordnung. 

§ 11 

(1) Die drei nach der Seelenzahl größten Propsteien 
wählen durch ihre Propsteisynoden aus ihren Mitglie
dern je zwei weitere Theologen .in die Landessynode. 

(2) •Die Props,teisynoden der beiden nach der Seelen
zahl größten Propsteien wählen je vier, die der beiden 
nächstgrößeren Propsteien je drei und die nach der . 
Größe 'ihrer Seelenzahl darauf folgenden vier Prop
steien je zwei weitere nichttheologisch,e Mitglieder in 
die Landessynode. Die ihrer Größe danach folgenden 
acht Propsteien wählen durch ihre Propsteisynoden 
jeweils ein weiteres nichttheolog'isches Mitglied in die 
Landessynode. 

IV. Ubergangs- und Schlußbestimmungcn 

§ 12 

Für die nach diesem Kirchengesetz vorgesehenen Be
rufulngen tritt bei der ersten Berufung an die Stelle 
des Propsteivorstandes der bi,s zu dessen Neuwahl im 
Amt ,befindliche Synodalausschuß, an die Stelle der 
Kirchenleitung die bis zu ihrer Neuwahl im Amt be
findliche Kirchenleitung, die auch die Wahltermine erst
malig festsetzt. 

§ 13 
Zur Ausführung dieses Gesetzes erläßt die Kirchen

Leitung eine Wahlordnung. 

§ 14 

Diieses Kirchengesetz tritt mit dem Tage se1ner Ver- . 
kündun,g, frühestens jedoch mit dem Tage des Inkrnft
tretens der Rechtsordnung, in Kraft. 

Wahlordnung der Ev.-Lutb. Landeskirche 
Schleswig-Holsteins für die Wahlen der Kirchenältesten 

Vom 12. Dezember 1958 
in der Fassung der Verordnung vom 13. März 1970 

(Nachdruck aus GVBI. S. 98) 

Auf Grund des Artikel III des Kirchengesetzes zur 
Änderung des Kirchengesetzes über die Wahl und die 
Berufung <ler Kirchenältesten und der Mitglieder der 
Synoden in der Ev.-.l;uth. Landeskirche Schleswig-Hol
steins vom 14. November 1969 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. 
S. 164) wird foLgen.de Verordnung zur Änderung der 
Wahlordtllllng für die Wahlen der Kirchenältesten vom 
12. Dezember 1958 (Kirchl. Ges,- u. V.-Bl. S. 149) er
lassen: . 

§ 1 
(1) Der K.irchenvorstand einer jeden Kirchengemeinde 

beschließt innerhalb einer von der Kirchen.le1-tung zu 
bestimmen.qen Frist 

a) über die Festsetzung der Zahl de:r Kirchenältesten 
nach Artikel 29 Absatz 2 der Rechtsordnung, 

b) darüber, ob Wahlbe-zirke gebild,et weroen sollen und 
wieviel Kirchenälteste in den einzelnen Wahlbezir
ken 2JU

0 

wählen sind (§ 2 Absätze 2 und 3 des Wahl
gesetzes). · 

(2) Die Zustimmung dies Propsteivotstandes zu der 
festgesetzten Zahl der Kirchenältesten nach Artikel 29 
Absatz 2 der Rechtsoronung ist spätestens eine Woche . 
nach dem Beschluß des Kirchenvorstandes zu beantra
gen. Sie gilt ais erteilt, wenn der PropSteivorstand der 
Festsetzung nicht spätestens bis ZJU einem von der Kir
chenleitung bestimm~n Terplin wideraproch·en hat . . 

(3) Die . Beschlüsse des Ki.rchenvorstaindes nach Ab .. 
satz 1 sind erstmalig bis spätestens zum 31. Januar 1959 
zu fassen. Als Termin nach Absatz 2 letzter Satz wird 
der 22. Februar 1959 fest~esetzt. 

I. Wählerlisten 

§ 2. 

In jeder Gemeinde hat der Kirchenvorstand unver
züglich mit der Anlegung einer neuen Wählerliste für 
die ·ganrze Kirchengemeinde zu beginnen. 

§ 3 

(1) Diie Wählerliste :führt der Kirchenvorstand in Li
sten- oder Karteif<1rm. Sie muß folgende Spaltenein
teilung enthalten: Laufende Nummer, Name und Vor
name, Geburtstag und -ort,. Beruf, Wohnu,ng, Konfir
mation, Bemerkungen. 

(2) Wird für die Wählerli~te die Listenform gewählt, 
so kann .die Li.ste alphabetisch oder nach Straßen und 
Hausnummern angelegt werden. Bei einer aus mehre
ren Orten oder Ortsteilen 7JUJSammengesetzten Kirchen
gemeinde können die Wahlberechtigten · hiernach ge
trennt aufgeführt werden. 

(3) Bei Bildung von Wahlbezirken ist die Wählerliste 
nach diesen zu gliedern. Für die Wahlbezirke sind Aus-
:ziüge anzufertigen. · · · 

(4) ~ur Erleichterung <ler .Stimmabgabe können so
wohl für die ganze Gemeinde als auch für einzelne 
Wahlbezirke Stimmbezir~e gebildet werden. Absatz 3 
gilt entsprechend. 

• § 4 

Gemeindeglieder, die nach § 3 Absatz 4 des Wahl
gesetzes in die Wählerliste nicht aufgenommen oder aus 
ihr gestrichen sind, müssen hiervon schriftLich unter
richtet werden. Die Entscheidung des Kirchenvorstan
des ist zu begründen und mit einer Rechtsmittelbeleh
rung(§ 3 Absatz 5 des Wahlgesetzes) zu versehen. 

§ 5 

(1) Nach der Bekanntgabe der Wahl und des Wahl- · 
verfahrens (§ 7 Absatz 1 des Wahlgesetzes) darf jedes 
Gemeindeglied Einsicht in ,die Wählerliste nehmen. Bei 
der Bekanntgabe ist aiu! das Recht der Einsichtnahme 
hinzuweisen. 

(2) Ergfüt sich bei der Einsichtnahme, daß ein Ge
meindeglied in die Wählerliste nicht eingetragen ist, 
ohne daß die Voraussetzungen des § 3 Absatz 4 des 
Wahlg,€setzes vorliegen, •so kann es seine Eintragung 
beantragen. Lehnt der Kirchenvorstand den Antrag ab, 
so steht dem Gemeindeglied die Beschweroe zu. § 3 
Absatz 5 des Wahlgesetzes findet Anwendung. 

§ 6 . 

In <lie von Amts wegen aufzlusteUende Wählerliste 
(§ 3 Absatz 2 des Wahlgesetzes) nimmt der Kirchen
vorstand alle Gemeindeglieder auf, die am Wahltage . 
das achtzehnte Lebensjahr vollend.et haben. Nicht auf
zunehmen sind <lie Gemeindeglieder, von denen be
kannt ist, daß ,s.ie nicht konfirmiert oder die nach § 3 
Absatz 4 des Wahlgesetzes nicht. wahlberechtigt sin<l. 
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§ 7 
(gestrichen) 

§ 8 
(gestrichen) 

§ 9 
(ge.trichen) 

n. Wahlvorschlagsliste 

§ 10 

(1) In j,eder Kirchengemeinde legt der Kirchenvor
stand nach Maßgabe der §§ 5 ff. des Wahlgesetzes un:.. 
verzüglich eine Wahlvorschlagsliste an. 

Durch geeignete Maßnahmen (Kanzelabkündigung, 
BekanntmachUillg in der örtlichen und kirchl1chen Pres
se, Aushang, Unterrichtung des Gemeindebeirats und 
der Arbeitskreise o. ä.) sorgt er dafür, daß aus der 
Gemeinde Anträge auf Aufnahme geeigneter Gemeinde
glieder ln· die Wahlvorschlagsliste gestellt werden. Auf 
die Wahlvorschliagsllste ist spätestens acht Wochen vor 
~r Wahl im Rahmen der Bekanntmachung nach § 7 
Absatz 1 des Wahlgesetzes hinmweisen. 

(2) In die Wahlvorschlagsliste sind die Vorgeschlage
nen nach Namen, Vornamen, Beruf, Alter und Woh
nung einzutragen. Die Wahlvorschlagsliste ist vom Kir
chenvorstand jederzeit zu er,gänzen, soweit Anträge 
nach § 6 des Wahlgesetzes gestellt werden. Sie ist drei 

· Jahre nach jeder Wahl neu aufzustellen; zur Wieder
eintragung bisher schon· in sie auf.genommener Ge
meindeglieder bedarf es eines neuen Antrages. 

§ 11 

(1) Der Kirchenvorstand ' ·prüft nach Eingang eines 
Antrages, ob der Antrag ·ordnungsgemäß gestellt ist 
und der .Vorgeschlagene die vorgeschriebene Eignung 
besitzt (§ 6 des Wahlgeset:zies). Er fordert den Vor
geschlagenen auf, binnen angemessener Frist zu erklä
ren, ob er der Eintragung in die Wahlvorschlagsliste 
'lll.lStimmt. Der vorgeschlagene ist darauf hinruweisen, 
daß er mit seiner Zustimmllillg erklärt, er werde eine 
auf ihn entfallende Wahl annehmen, bei seiner Ein
führung das vorgeschriebene Gelöbnis ablegen und die 
einem Kirchenältesten nach der kirchlichen Ordnung 
obliegenden Dienste in der Gemeinde übernehmen; der 
Wortlaut des Gelöbnisses (Agende Band IV) ist in der 
Aufforderung mitzuteilen. Das Gelöbnis lautet: 

,,Ich gelobe vor Gott und dieser christlichen Ge
meinde, das mir anvertraute Amt als Kirchenälte
ster der. Gemeinde N. getreu dem Bekenntnis der 
evangelisch-lutherischen Kirche und gemäß den 
kirchlichen Ordnungen gewissenhaft auszurichten, 
der falschen Lehre, der Unordnung und dem Ärger
nis in der Gemeinde zu wehren und allezeit das 
Beste der Gemeinde zu suchen." 

(2) Vorgeschlagene, die ihre Zustimmung nicht er
klären, werden in die Wahlvorschlagsliste nicht auf-
genommen. ' 

ßl. Wahlhandlung 

§ 12 

(1) Die Wahl der Kirchenältesten findet in allen Kir
chengemeinden an den von der Kirchenleitung fest
·gesetzten Tagen statt. In der Woche vor der Wahl sind 
unbeschadet der vorhergehenden Unterrichtung (§ 7 
Absatz 1 des Wahlgesetzes) durch Kanzelabkündigung 
und ln sonst geeigneter Weise die Wahlvorschlagsliste, 
die Wahl.zeit, der Wahlraum und der Wahltag bekannt
zugeben. Auf die Möglichkeit, von der Briefwahl Ge
brauch zu machen, ist ausdrücklich hinzuweisen. Sinn 
und Bedeutung der Wahl sind zu erläutern. Es ist 
·gleichzeitig. darauf hinrzuweisen, wo· die Wahlvorschlags
liste bis zum Wahltage zur Einsicht der Gemeindeglie-
der ausliegt. · 

(2) Die Wahl erfolgt in einer Gemeindeversammlung, 
die im Anschluß an den Hauptgottesdienst abgehalten 
wird. Wenn die Wahl nicht im gottesdienstlichen Raum 

der Gemeinde und nicht im Anschluß an den Haupt
gottesdienst stattfinden kann, ist die Wahlhandlung im 
Anschluß an einen verkürzten Gottesdienst vorzuneh
men. 

(3) Die W ahldaiuer muß wenigstens eine Stunde be
tragen. Auch wenn die Wahl länger-e Zeit in Anspruch 
nimmt, ist dafür Sorge ·zu tragen, daß die Wahlhand
lung während der ganzen Dauer der Wahl den kirch
lichen Charakter nicht verliert. 

§ 12a 

(1) Der Wahlschein für die Briefwahl kann schriftlich 
oder mündlich bei dem Vorsitzenden des Kirchenvor
standes unter Angabe des Grundes beantragt werden. 
Wer den An-trag für einen anderen ·stellt, muß dur.ch 
einfache schrütliche Vollmacht nachweisen, daß er dazu 
berechtigt ist. 

(2) Anträge auf Wahlscheine müssen bis 48 Stunden 
vor der angesetzten Wahlzeit eingegangen sein. Ver
spätet eingegangene schriitliche Anträge sind unbear-· 
bettet zu verpacken und vorläufig aufzubewahren. 

(3) Der Wahlschein muß von dem Vorsitzenden des 
Kirchenvorstandes unterschrieben und mit dem Dienst
siegel versehen werden. Der Wahlschein enthält die 
Bestätigung des Kirchenvorstandes über die Eintragung 
des · Gemeindegliedes in die Wähler1iste. Der Wahl
schein ·enthält ferner eine vom Gemeindegl:led amu
gebende Versicherung über die persönliche AusfülLung 
des stilllII12ettels (Muster: Anlage A). · 

(4) Dem Gemeindeglied sind mit dem Wahlschein ein 
Stimmzettel, ein Stimmzettelumschlag und ein Brief
umschlag zu übermitteln. Auf dem Briefumschlag ist 
gegebenenfalls der Wahlbezirk zu vermerken. 

(5) Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
können dem Wahl,berechtigten ausgehändigt oder durch 
die Post übersandt werden. . 

(6) Wahlbriefe können bis zum Beginn der Wahl
handlung dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes zu
geleitet werden. Sie können während der Wahlhand
lun.g dem. Wahlvorsteher durch Boten ausgehändigt 
werden. · · 

(7) Der Kirchenvorstand führt über die ausgestellten 
Wahlscheine für jeden Wahlbezirk ein Verzeichnis (Mu
ster: Anlage B). Die Ausstellung der Wahlscheine ist 
vor Beginn der Wahlhandlung in den Wählerlisten zu 
vermerken. · 

(8) Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes übermit
telt dem Wahlvorstand vor Beginn der Wahlhandlung 
das Verze1chnis über die ausgestellten Wahlscheine. Er 
übermittelt ferner die bis zum Beginn der Wahlhand
lung eingegangenen Wahlbriefe. Diese werden zusam
men mit den während der Wahlhandlung eingehenden 
Wahlbriefen bis :z,um Schluß· der Wahlhandlun.g geson
dert aufbewahrt. 

(9) Macht der Inhaber eines Wahlscheines von der 
Briefwahl keinen Gebrauch, so kann er an der Wahl
handlung teilnehmen. Zuvor hat er die ihm ausgehän
digten Wahlunterlagen zurückrugeben. 

§ 13 

· Da dle ·kirchliche Wahl allein dem Auftra.ge der Kir
che dienen soll, verbietet sich eine Werbung für die 
Vorgeschlagenen, die dem kirchlichen. Charakter wider
spricht, und der Versuch, mit außerkirchlichem Zwang 
bestimmte Personen der · Wahlvorschlagsliste durchzu- · 
setzen. 

§ 14 

(1) Die Wahl wird vom Wahl-ausschuß als Wahlvor
stand g-eleitet. Wahlvorsteher ist der Vorsitzende des 
Kirchenvorstandes. Als Mitglieder beruft der Kirchen..: 
vo.rstand eine Woche vor dem Wahltage d~n Schrift
führer und drei bis sechs weitere Beisitzer. Außer Kir
chenältesten können zu Mitgliedern auch geei-gnete 
wahlberechtigte Gemeindegl:leder beru!en werden. 
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. (2) Bei Bildung von Wahl- und Stimmbezirken wählt 
der Kirchenvorstand für jeden Bezirk die. übrigen 
Wahlvorsteher sowie die Mitglieder des Wahlvorstan
des. Sie müssen in dem betreffenden Bezirk wahlbe
rechtigt sein. 

(3) Abstimmungen im Wahlvorstand erfoLgen nach 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stim
me des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 15 

(1) Di-e Mitglieder· des Wahlvorstandes sind vor Be
ginn der Wahlhandlung auf gewissenhafte Amtsfüh

-nmg, auf die Wahrung der in der Kirche gebotenen 
Ordnung, des ungestörten Wahlablaufs und der Ge
heimhaltung der Wahl zu verpflichten. 

(2) Während der ganzen Dauer der · Wahlhandlung 
. sowie ·bei .der Prüfung der Stimmzettel und bei der 
FeststelLung des .Wahlergebnisses müssen mindestens 
drei Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter der Wahl
vorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertre
ter, . an.......esend sein. 

§ 16 

(1) Die Stimmzettel milssen die gleiche Größe und 
Farbe haben und dürfen mit keinen äußeren Merk
malen- versehen sein, durch die sie -sich in einer das 
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise unter anderen her
ausheQ-en. Sie sind amtlich herzustellen und enthalten 
die vollständige, · alphabetisch geordnete Wahlvor
schlagsliste (§ 10 Absatz 2). Sind Wahlbezirke gebildet, 
so ißt die Wahlvorschlagsliste nach den Wahlbezirken 
zu ordnen und entsprechend zu kennzeichnen. Die 
Stimmzettel müssen die Angabe enthalten, wieviele 
Kirchenälteste in der Gemeinde oder in den einzelnen 
Wahlbezirken zu wählen sind. Der Stimmzettel ist bei 
Aushändigung an den Wähler mit dem Kirchensiegel 
ZJU v,ersehen. · 

(2) Der Wähler kreuzt auf dem Stimmzettel deutlich 
die Namen an, die er wählen will. Er darf nicht mehr 
Narrien ankreuzen, · als .Kirchenälteste in der ganzen 
Gemeinde 2ll1 wählen sind; dais gilt auch für die Wahl · 
in Wahlbezirken. Personen, deren Namen auf dem 
Stimmzettel nicht enthalten · sind, können nicht gewählt 
werden. 

(3) Die Wahl ist geheim. Es muß deshalb den Wäh
lern die Möglichkeit gegeben werden, das Ankreuzen 
unter Wahrung des Wahlgeheimnisses vorzunehmen. 

§ 17 

(1) Der Wähler übergibt seinen . zusammengefalteten 
Stimmzettel persönlich dem Wahlvorsteher oder einem 
der Beisitzer, der ihn sofort . nach Prüfung der Wahl
berechrtigun.g uneröffnet in die Wahlurne legt. 

(2) Es kann v•erlangt werden, daß der Wahlberechtigte 
sich über seine Person aiusweist. 

(3) Abwesende können sich bei der Stimmabgabe 
nicht v,ertreten lassen. · 

(4) Die· Stimmabgabe wird in der Wählerliste vom 
Wahlvorstand vermerkt. 

(5) Der Wahlvorsteher öffnet die bei Ende der Wahl
handlung vorliegenden Wahlbriefe (§ 12 a) und ·ent
nimmt ihnen die Wahlscheine mit den Stimmzettelum
schlägen. Wenn der Wahlvorstand die Namen der Wäh
ler im Wahlscheinverzeichnis und in der Wählerliste 
vermerkt hat, werden die Stimmzettelumschläge un
eröffnet in die Wahlurne gelegt. 

(6) Ober die Wahlhahdhmg und über das Wahl
ergebnis wird eine Niederschrift aufgenommen, die vom 
Wahlvorsta!lld unterschrieben wird. 

(7) Nach Ablauf der für dte Wahl angesetzten Zeit 
wird die Wahlhandlung vom Wahlvorsteher geschlos
sen. 

IV. Feststellung des Wahlergebnisses 

§ 18 

(1) Der Wahlvorstand stellt die Ordnungsmäßigkeit 
der Wabl, die Gültigkeit der stimmzettel und das 
Wahlergebnis fest. 

(2) Das Wahlergebnis lind etwai.ge Beanstandiungen 
werden unter kurzer Angabe des Sachverhalts in der 
Wahlniederschrift vermerkt. 

§ 19 

(1) Die Stimmzettel werden vom Wahlvorstand aus 
der Wahlurne genommen, uneröffnet gezählt und mit 
der festzustellenden Zahl der nach den Abstimmungs
vermerken in der Wählerliste abgegebenen Stimmen 
verglichen. Abweichungen sind in der Niederschrift zu 
vermerken. -

(2) Jeder Wahlzettel wird einzeln geöffnet und vor
gelesen. Die auf ·die einzelnen Vorgeschlagenen entfal
lenden Stimmen werden vom Wahlvorstand in einer 
Liste und in _einer Gegenliste gezählt. 

(3) Ungültig sind andere als die amtlich hergestell
ten Stimmzettel und solche, auf denen vom Wähler 
Bemerkungen angebracht sind, kein Name der Wahl
·vorschlagsliste angekreuzt ist oder mehr Namen an.: 
gekreuzt sind, als Kirchenälteste 7lU wählen sind. 

(4) Beanstandete Stimmzettel sind, ·m_it fortlaufenden 
Nummern versehen, der Wahlniederschrift beizufügen. 
Die übrigen Stimmzettel sind aufzubewahren, bis . die 
Gültigkeit der Wahl feststeht. 

§ 20 

Ü) Die in allen Stimmbezirken der Gemeinde abge
gebenen Stimmen werden ,zusammengezählt. Gewählt 
sind diejenigen Vorgeschlagenen, d:ie die meisten Stim
men erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los, das vom Wahlvorsteher 7lU ziehen ist. 

(2) Bei Bildung von Wahlbezirken werden die in dem· 
einzelnen Wahlbezirk abgegebenen Stimmen für sich 

· gezählt. Gewählt sind diejenigen Vorgeschlagenen, die 
in dem einzelnen Wahlbezirk die meisten' Stimrl'len er
halten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. ·vorgeschlagene, die in mehreren Wahlbezirken 
gewählt sind, entscheiden sich für einen Wahlbezirk; in 
den anderen Wahlbezirken rückt der Vol'lgeschlagene 
mit der nächsthöheren Stimmenzahl auf. 

§ 21 

(1) Wenn ein Gewählter im Beschwerdeverfahren 
ausscheidet (§ 8 des Wahlgesetzes) oder die Annahme 
der Wahl trotz .seiner Zustimmung (§ 11) ableh.p.t, so 
werden die fehlenden Kirchenältesten ergänzt durch 
die nichtgewählten Bewerber der Wahlvorschlagsliste, 
die nach den Gewählten die nächsthöhere Stimmenzahl 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 

(2) Wenn bei der Wahl weniger Kirchenälteste ge
wählt werden, als erforderlich sind, so werden die feh
lenden Kirchenältesten von den in Artikel 28 der 
Rechtsordnung genannten Pastoren und den gewählten 
Bewerbern ·aus der Wahlvorschlagslls,te hiI12JUgewählt. 

§ 22 

Die Namen der gewählten Kirchenältesten sind mit 
den Namen der vom Propsteivorstand berufenen Kir
chenältesten zwei Sonntage vor der Ein!ührung der 
Kirch~inde unter Hinweis auf die Beschwerde:.. 
möglichJkeit nach § 8 Absatz 2 und 3 des Wahlgesetzes · 
bekanntzug.eben, , 

. § 23 

Unrichtigkeiten oder Versehen bei der Durchführung 
der. Wahl machen die Wahlhandlung nicht ungültig, 
wenn sie auf d~s Wahlergebnis ohne Einfluß sind. 
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§ 24 
Die Akten über die Wahl ,sind beim Kirchenvorstand 

zu verwahren. Die Stimmzettel sind nach Ablauf der 
Beschwerdefrist (§ 8 Absatz 3 des Wahlgesetzes) oder 
nach Abschluß des Beschwerdeverfahrens zu vernich-
ten. · 

V. SchluJ)besfünmungen 

. § 25 

Gemäß Artikel 130 Absatz 1 der Rechtsordnung, § 12 
des Wahlgesetzes werden die Tage für die erste Wahl 
auf den 23. und 30. August 1959 festgesetzt. 

§ 26 . 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1959 in Kraft. 

b) Gemeindedienst 

Änderung der Ordnung des kirchlichen Lebens in der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern 

Vom 18. März 1970 

(Nachdruck aus KABI. S. 47) · 

Die Landeskirche hat beschlossen: 

1. Der Abschnitt VII/6 der Ordnung des kirchlichen 
Lebens vom 18. 5. 1966 wird nach Maßgabe des fol
genden Wortlauts geändert; . 

2. dabei wird die Einigung über die Konfession der 
Kinder ·nicht mehr zur Voraussetzung für die Ge
währung der Trauung gemacht; 

3. die Möglichkeit des Alusschlusses von kirchlichen 
Ehrenämtern wegen röm.-kath. Trauung und Kin
dererz_lehung entfällt. 

6. Bekenntnis- und glaubensverschiedene Ehen 

In einer Ehe ist es eine große Hilf.e, wenn sich die 
Eheleute i:m Glauben an Christus einig sind und der
selben Kirche angehören. In unserer Zeit werden häu
fiig Ehen zwischen Christen verschiedener Bekenntnisse · 
geschlossen. Auch diese Ehen sind vor Gott und den 
Men.schen gültige Ehen. Bei allen· Unterschieden ist der 
Glaube an Christus die Hoffnung auch dieser Ehen. 
Wer eine konfessionsverschiedene · Ehe eingeht muß 
wissen, daß damit z:u den Belastungen jeder Ehe eine 
weitere hinzukommen kann. Die Trennung der Chri
stenheit wird hier besonders schmerzlich erfahren und 
kann die Ehegatten in Glaubens- und Gewissensnöte 
bringen oder auch zu Gleic:b.gültigkeit verführen. Des
halb ist es wichtig, sich uin ein gemeinsames christliches 
~ben Z'll • bemühen, ohne daß die überzeugung und 
Bmdung emes Partners an seine Kirche gering,geachtet 
wird. Aus diesem Grund sollten Bra1Utleute in aller 
~enheit und rechtzeitig vor der Eheschließung mit
einander besprechen, wie sie es mit ihrem Verhältnis 
zu ihrer Kirche und Gemeinde, mit dem Gottesdienst
besuch und mit dem gemeinsamen Gebet halten wollen. 
Gerade wenn konfesslonsverschiedene Partner einander 
darin bestärken, daß sie an ihrem Bekenntnis festhal
ten, kann das Gespräch in einer solchen Ehe zu ver
tiführ:~fter christlicher Erkenntnis und innerer Bereicherung 

en. 

Von besonderer ·Bedeutung für die konfessionsver
schiec:lene Ehe ist die Entscheidung über die Konfession 
der Kinder. Die Partner sollten frühzeitig, am besten 
vor der Eheschließung, eine gemeinsame und von fal
schen Rücksichten oder Befürchtungen freie Entschei
dung nach bestem Wissen und Gewissen treffen, die 
geeignet ist, die Kinder zu lebendigem Glauben zu. füh
~n. In. de: Familie muß darauf geachtet werden, daß 
1hr derJ,eruge Ehepartner, der mit seinem Glauben al
leinsteht, nicht entfremdet wird. 

Den Gemeinden und Seelsorgern obliegt es, die · kon
fessionsvierschiedenen Brautleute, Ehen und Familien 

auf ihrem oft nicht leic:nten Weg :z;u begleiten. Gemein
deabende, Seminare, Einkehrtage LJDd andere geeignete 
Veranstaltungen sowi:e die Vermittlung entsprechenden 
Schrifttums können eine große Hilfe sein, vor allem 
dann, wenn Vertreter der jeweils anderen Konfession 
zur Mital'lbeit bereit sind. · 

Die Frage der TrMlUilg konfesslonsverschiedener 
Brautpaare muß sorgfältig überlegt werden. Verbind
liche ·Abmachungen zwischen den Kirchen· sind anzu
streben. Jedenfalls widerspricht eine zusätzliche ·Trau
ung nach dem jeweils anderen Bekenntnis dem Stand · 
der BegegII/Ung zwischen den Konfessionen und ist da-
her abzulehn,en. · 

Klrcbengesciz der Evang.-Luth. Kirche In Bayern 
zor Änderung des Kirchengesetzes über die 

rechtliche Handhabung der Zucht in der Gemeinde 

Vom 18. März 1970 

(Nachdruck aus KABI. S. 48) 

Die Landessynode hat das folgende Gesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird: 

Art. 1 

Das Kirchengesetz über die rechtliche Handhabung 
der Zucht in der Gemeinde vom 18. 5. 1966 (KABI. 
S. 150, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 2 werden die Worte "Geme:ndeglieder 
sich beim Eingehen einer konfessionell gemischten 
Ehe verpflichten wollen, ihr,e IG.nder in einer ande
ren Konfession erziehen zu lassen (OKL Abschnitt 
VII Unterabschnitt 6 Abs. 5)," gestrichen. 

2. § 5 Abs. 3 w:ird g,estrichen; die bisherigen Absätze 4 
und 5 werden Absätze 3 und 4. 

3. In § 5 Abs. 5 - nunmehr Abs. 4 - erhält der erste 
Halbsatz folgende Fassung: 
,,Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend, . • . " . · · 

4. In § 11 kbs. 1 wird "§ 5 Abs. 2 und 5" ersetzt durch 
,,§ 5 Abs. 2 ,und 4". 

5. In § 11 Abs. 2 erster Halbsatz wird ,,§ 5 Abs. 4" 
ersetzt durch "§ 5 Abs. 3". 

6. In § 13 Abs. 3 Buchst. c} wird ,,§ 5 Abs. 2 bis 5" 
ersetzt durch"§ 5 Abs. 2 bis 4". 

Art. 2 

Diese_s Gesetz tritt mit der Verkündung in Kraft. 

M ü n c h e n, den 18. März 1970 

Der Landesbischof 

I. V.: R i edel 
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Kirchengesetz der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
zur Erprobung neuer Arbeits- und Organisationsformen 

in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen 
(Erprobungsgesetz). 

Vom 13. März 1970 

(Nachdruck aus K.ABl. S. 72) 

Die Landessynode hat mit Zustimmung des Kirchen
senates das folgende verfa:ssungsändernde Kirchengesetz 
beschlossen: 

§ 1 
Zur Erprobung neuer Arbeits- ·wid Organisations

formen in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen kön
nen nach Maßgabe dleses Kirchengesetzes · im Bereich 
einzelner Kirchenkreise mit Zustimmung des Kirchen
kreistages Regelungen getroffen werden, die von ·den 
Vorschriften der .Kirchenverfassung, der Kircheng~tze 
unJd der Recht.sverordnungen abweichen. 

§ 2 
(1) Durch Regelungen nach § 1 können 

a) im Kirchenkreis tätige Pfarrer mit der Wahrneh
mung einzelner Aufsichtsbefugnisse des Superinten
denten beauftragt weroen; 

b) einzelne Aufsichtsbefugnisse des Kirchenkreisvor
standes und des Landeskirchenamtes auf andere 
Stellen übertragen werden; diese Stellen können 
auch mit der Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse 
beauftragt weroen; 

c) einzelne A~ben und Befugnisse der Organe des 
Kirchenkreises als ~lbständiger kirchlicher Körper
schaft (Artikel 50 Abs. 2 der Kirchenverfassung) auf 
andere Organe und. ·auf Stellen des Kirchenkreises 
übertragen werden; diese Oi;gane und 'Stellen kön
nen auch mit der Wahrnehmung die.ser Aufgaben 
und Befugnisse beauftragt werden; 

d) die Vorschriften über die Mitgliedschaft des Super
intendenten im Kirchenkreistag und im Kirchen
kreisvorstand sowie über den Vorsitz in diesen Or
ganen geändert werden; 

e) Organe des Kirchenkreises ermächtigt werden an
zuoronen, daß die in den Kirchengemeinden oder im 
Kirchenkreis hauptberuflich Tätigen einzelne Auf
gaben und -Befu,gnisse des kirchlichen Dienstes in 

anderen Kirchengemeinden oder im Kirchenkreis 
wahrnehmen; 

f) die Vorschriften über das Haushalts:.., Kassen- und 
Rechnungswesen einschließlich der Ordnung der Zu
weisungen aus der Landeskirchensteuer abgeändert 
werden. 

(2) Regelungen nach Absatz 1 Buchst. a bis d bedür
fen der vorherigen Anhörung derjenigen Stellen, in 
deren Aufgaben und Befugnisse eingegI'liffen wird. 

(3) R,egelungen nach Absatz 1 Buchst. e · müssen 
sicherstellen, daß die Zustimmung der betemgten Kir-
chengemeinden sowie der betrof1ienen hauptberuflich 
im kirchlichen Dienst Tätigen eingeholt wird, soweit 
nicht die Maßnahmen deren Dienstordnung oder An
stellungsvertrag entsprechen. 

§ 3 
Maßnahmen auf Grund dieses Kirchengesetzes blei

ben bei der Anwendung der Vorschriften über die 
Beso1dung, Versorgung und Vergütung ·unberücksich
tigt. 

§ 4 . 

(1) Regelungen nach diesem Kirchengesetz trifft der 
Kirchensenat mit ZustimmWJJg des Landessynodalaus
schusses durch Verordnung m1t Gesetzeskraft. Diese 
Verordnungen sind zu befristen. Ihre Geltungsdauer 
kann, auch für '11ei1e der Regelung, verkürzt oder ver-
längert werden. · · 

(2) Die Vorschriften des Artikels 121 der Kirchen
verfassung finden keine Anwendung. 

§ 5 
Dieses Kirchengesetz tritt am Tage· nach seiner Ver

kündung in Kraft. 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß der 17. Landes
synode vollzogen. 

H a n n o v e r , den 13. März 1970 

Der Kirchensenat 
der Ev.-Iuth. Landeskirche Hannovers 

D. Lilj e 

c) P e r s o n a 1 r e c h t 

Kirchengesetz der Evang.-Lotb. Kirche in Bayern 
zur Änderung des Katechetengesetzes 

Vom 18. März 1970 

(Nachdruck aius K.ABI. S. 50) 

Die Landessynode hat das folgende . Kirchengesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 
Das Kirchengesetz über die Ausbildung und die 

Rechtsverhältnisse · der Katecheten und Katechetinnen 
(Katechetengesetz) in der Fassung vom 27. 3. 1968 

· (KABl. S. 72) Wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 erhält fol~ende Fassung: . 
,,Di:e Bewerber fur den katechetischen Dienst müs

.sen eine Schulausbilcmng nachweise~ die minde
stens der mittleren Reife entspricht. Sie erhalten 
eine dreijähr1ge Fachaustrlldun.g (sechs Semester) an 
einem vom Landeskirchenrat anerkannten kateche
tischen Seminar. Die Serninararu.sbildung schließt mit 
der ersten katechetischen Prüfung (Aufnahmeprü
fung)." , 

2. In§ 7 Abs. 2 werden die Worte : 
,,ZIWll Katecheten (zur Katechetin)" 

ersetzt durch die Worte 
,,zum Katechetenanwärter (zur Katechetenanwärte
rin)." 

§ 2 

Das Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

M ü n c h e n , den 18. März 1970 

Der Landesbischof 

1. V.: Riedel 

Kirchengesetz der Evang.-Luth. Kirche ·in Bayern 
zur Änderung des Kirchengesetzes über die 

Rechtsverhältnisse der seminaristisch ausgebildeten 
Missionare (Missionarsgesetz) 

Vom 18. März 1970 

(Nachdruck aus K.ABl. S. 50) 

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird : 
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§ 1 
§ 17 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Rechtsver

hältnisse der seminaristisch ausgebildeten Missionare 
(Missionarsgesetz) vom 10. November 1965 (KABl. S. 
180), geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung 
des Pfarrbesoldungsgesetzes und des Missionarsgeset
zes vom 17. März 1969 (KABl. S. 45) erhält folgende 
Fassung: · 

"Die Zustinunung zur endgültigen Rückkehr in die 
Heimat setzt entweder eine angemessene Dienstzeit in 
der Mission oder einen von den in Absatz 1 genannten 
Stellen anerkannten Härtefall voraus." 

§ 2 

Das Kirchengesetz tritt mit seiner Verkündwig in 
Kraft. 

München, den 18. März 1970 

Der Landesbischof 

I. V.: Riede! 

Kirchengesetz der Braunschweigischen ev.-lutb. 
Landeskirche über die Anwendung des 

Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

Vom 7. Februar 1970 

(Nachdruck aus KABI. S. 34) 

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: . 

A. Allgemeine Bestimmungen 

(zu Abschnitt l KBG) 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Das Kirchenbeamtengesetz der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 12.. De
zember 1968 (Amtsbl. der VELKD, Bd. III 1968, S. 86, 
und Landeskirchl. Amtsbl. 1970, S. 25) - im folgenden 
Kirchenbeamtengesetz (KBG) genannt - findet nach 
Maßgabe dieses Kirchengesetzes für die Kirchenbeam
ten der Landeskirche und der unter der Aufsicht der 
Landeskirche stehenden kirchlichen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des cxffentlichen Rechts An
wendung. 

(2) Die kirchlichen Körperschaften haben das Recht, 
Kirchenbeamte iu ernennen. Kirchlichen Anstalten oder 
Stütungen des öffentlichen Rechts kann das Recht, Be
amte zu ernennen, von der Kirchenregierung verliehen 
werden. 

(3) Die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes finden 
auf den Landesbischof !reine Anwendung. Die übri,gen 
Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes sind 
Kirchenbeamte. · 

§ 2 

Oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzter, 
Vorgesetzter 

(1) Oberste Dienstbehörde ist für die Kirchenbeamten 
der Landeskirche die Kirchenregierung, für die Kir
chenbeamten der übrigen kirchlichen Rechtsträger das 
Landeskirchenamt. 

(2) Dienstvorgesetzter ist für die Mitglieder des Kol
legiums des Landeskirchenamtes die Kirchenregierung, 
für die ubrigen Kirchenbeamten der Landeskirche das 
Kollegium des Landeskirch·enamtes und für die Kir
chenbeamten anderer kirchlicher Rechtsträger das ver
tretungsberechtiogte Organ. 

(3) Vorgesetziter ist, wer einem Kirchenbeamten für 
seine dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen karin. 

(4) Wer Dienstvorgesetzter oder Vorgesetzter ist be
stimmt sich nach den Ordnungen der Landeskireh~· in 
Zweifelsfällen ~ntscheidet die oberste Dienstbehörde.' 

§ 3 

. Allgiemeine Zuständi,gkeit 
Entscheidungen und Maßnahmen nach dem Kirchen

beamtenrecht trifft, wenn nichts anderes bestimmt ist 
das Organ des kirchlichen Rechtsträgers, das die Er~ 
nennung ausgesprochen ha.t. 

§ 4 . 

Kirchenbeamtenverhältnis hn Nebenamt 

.Ein Kirchenbeamtenverhältnis kann auch im Neben
amt begründet werden. 

§ 5 

Ausschluß von bestimmten Ämtern 

Der Kirchenbeamte kann nicht Mitglied eines Organs 
des Rechtsträgers sein, der seine ·Ernennung ausge
sprochen hat, soweit kirchengesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 

B. Ergänzende Bestimmungen 

§ 6 
(zu§ 5 K.BG) 

Zuständigkeit und Form für die Ernennung . 

(1) . Die Mitglieder des Landeskirchenamtes werden 
von der Landessynode als Kirchenbeamte auf Lebens

. zeit .gewählt und von der Kirchenregierung ernannt. 

(2) Die übrigen Kirchenbeamten der Landeskirche 
werden von der Kirchenregierung, alle anderen Kir
chenbeamten mit Zustimmung des Landeskirchenamtes 
von dem vertretungsberechtigten Organ des kirchlichen 
Rechtsträgers berufen und ernannt. 

(3) Enthält die Ernennungsurkun'(le die in § 5 Absatz 
2 c des Kirchenbeamtengesetzes vorgeschriebene Amts
oder Dienstbezeichnung nicht, so liegt eine Ernennung 
nicht vor. 

§ 7 
(noch zu § 5 KBG) 

Errichtung und Aufhebung der Stellen 

(1) Die erforderlichen Stellen . werden von den für 
die Feststellung des Haushaltsplanes zuständigen Or- · 
.ganen der Kirchlichen Rechtsträger errichtet oder au.f
gep.oben. Mit Ausnahme der von der Landessynode zu 
errichtenden oder aufzuhebenden Stellen bedürfen die 
Beschlüsse anderer zuständiger Organe nach Maßgabe 
der geltenden Bestimmungen über die Errichtung oder 

. Aufhebung von Stellen und ihre Bewertung der Geneh
migung des Landeskirchenamtes. 

(2) Das Landeskirchenamt kann kirchliche Rechtsträ
ger, die seiner Aufsicht ·unterstehen, nach vorheriger 
Anhörung anweisen. Stellen aubiuheben oder zusam
men~ulegen, wenn die Personal- oder F,inanzlage es · 
erfordert. 

§ 8 
(zu§ 6 K.BG) 

Voraussetzungen fü'r die Begründung · 
des Kirchenbeamtenv-erhältni.sses 

(1) Für einen Bewerber, der einer Gliedkirche der 
Evangelischen K,irche in Deutschland angehört, entfällt 
das Erfordernis des § 6 Absatz 1 a des Kirchenbeamten
gesetzes. . 

(2) Bis zu einer anderweitigen Regelung durch die 
Kirch·enregierung gelten für die Vorbildung, Ausbil
dung und Prüfung sowie für die Laufbahnen der Kir-

• chenbeamten die entsprechenden Vorschriften des Lan
des Niedersachsen. 
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§ 9 

(zu§ 13 KBG) 

. Verpflichtung 

(1) Der Kirchenbeamte ist bei seiner ersten Ernen
nung auf seinen Dienst zu verpflichten. Dabei gibt er 
folgende Erklärung ab: 

Ich verspreche; den mir anvertraut.en Dienst treu 
und gewissenhaft zu erfüllen, die Ordnungen der 
Landeskirche zu beachten und zu befolgen, Ver
schwiegenheit 2lU wahren und mein Leben so zu 
führen, wie es sich · für den Dienst in der Kirche 
geziemt. 

(2) Die Verpflichtung ist gegenüber dem Vorsitzen
den oder dessen Stellvertreter des für die Ernennung 
zuständi,gen Or~ns des kirchlichen Rechtsträgers zu 
erklären. Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. 

(3) Ist die Verpflichtung unterblieben, so wird hier
durch weder die Wir,ksamkeit der Ernennung noch die 
Verantwortlichkeit des Kirchenbeamten für die Aus
übung seines Dienstes und für sein Verhalten inner
halb und außerhalb des Dienstes berührt. 

§ 10 
(zu,§ 15 KBG) . 

Verantwortlichkeit · 

(1) Bestätigt das für die Ernennung des Kirchen
beamten z:uständigie Organ die Anordnung des unmit
telbaren Voc.gesetzten schriftlich, so muß der Kirchen
beamte sie atliSführen und ist von der eigenen Verant-: 
wortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das dem Kirchen
beamten außgetra.gene Verhalten strafbar und die 
Strad!bar~eit für ihn erkennbar ist. 

(2) Wird von dem Kirchenbeamten die sofortige Aus
führung der Anordnung verlangt, weil Gefahr im Ver
zuge ist und die Entscheidung des Dienstvorgesetzten 
nicht rechtzeitig herbeigeführt werden · kann, so ist die 
Anordnung unter Übergang der Verantwortung auf · 
den Vorg,esetzten auszuführen; Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 11 
(zu§ 17 KBG) 

Bestimmung des Begriffs der Angehörigeri 

Angehörige ilil1 Sinne des § 17 des Kirch,enbeamten
gesetZJes -sind Personen, denen weg,en familienrecht!i
cher Beziehungen im Strafv·erfahren das Zeugenver
weigerungsrecht zusteht. 

§ 12 
(zu§ 19 KBG) 

Zuständigkeit für die Aussagegenehmigung 

Die oberste Dienstbehörde J.mnn die Befugnis zur 
Erteilung der Aussagegenehmigung auf den Dienstvor
gesetzten übertragen. 

§ 13 . 

fzu § 20 KBG) 

Nebentä11igkeit 

Der Kirchenbeamte bedarf der Genehmigung auch 
zu folgenden Nebentäti,gkeiten: 

a) Übernahme einer Unterricht,.<;- oder LehrtäUgkeit, 

b) Übernahme einer Vortragstätigkeit bei kirchlichen 
Enrichtungen der Landeskirche gegen Honorar. 

§ 14 
(zu § 22 KBG) 

Arbeitszeit 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit wird in Anlehnung 
an dioe für die Beamten des Landes Niedersachsen ge!-

tenden Bestimmungen von der Kirchenr~eru_ng fest
. gesetzt. 

(2) Die Kirchenregierung kann durch Kirchenverord
nung besMmmen, ·unter welchen ·besonderen Voraus
setzungen, für welchen Pemonenkreis und für welchen 
Zeitraum die volle Arbeitszeit eines Kirchenbeamten 

· auf die HäMte herabgesetzt werden kann .. 

(3) Eine über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus
gehende Mehral'beit muß sich auf Ausnahmefälle be
schränken. 

§ 15 
(zu§ 24 KBG) 

Amtspflichtverletzungen 

(1) Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verlet- · 
z:ungen der Amtspflicht richten sich nach dem Kirchen
gesetz über die Amtszucht der Vereinigten Evangelisch
Lutberisch,en · Kirche· Deutschlands· vom 7. Juli 1965 
(Amtsbl. 1966, S. 61) und dem Kirchengesetz über die 
Anwendung p.es Amtszuchtgesetzes vom 13. Dezember 
1965 (Amtsbl. 1966, S. 77). 

(2) Zuständige Stelle und einleitende ·stelle im Sinne 
der in Absatz · 1 genannten Kircheng,esetze ist die ober
ste Dienstbehörde. 

§ 16 
(zu§ 27 K.BG) 

Dienstbezeichnungen 

Die Kirchenregierung setzt die Dienstbez:eichnungen 
fest. 

§ 17 
(zu§ 28 KBG) 

Unterhalt 

Besoldun.~ un!d Versorgung, Umziugs- ·und Reic;e
kostenvergütungen, Beihilfen, Unterstützungen und Ju
böläumszruwervdungen sowie · Unterhaltszuschüsse rn 
Kirchenbeamte auf Widerruf werden. soweit keine c>n
dere kirchengesetzlich,e Regelung besteht, nach den je
weils gültigen Bestimmungen <les Landes Niedersach
sen gewährt. Dies gilt auch für nach § 14 Absatz 2 
dieses Kirchengesetzes getroffene Regelungen. 

§ 18 . 
(2lU § 28 Abs. 2 KBG) 

Ersatz von Sachschäden 

(1) Sind bei Ausübung des Dienstes. ohne daß Pin 
D;enstunfall eingetreten ist. Kleidungsstücke· ocl,er son
stige Gegenstände, die üblicherweise bei Wahrnehmung 
des Dienstes mitgeführt werden, beschädigt oder zer
stört worden oder abhand,en gekommen. so kann dem 
Kirchenbeamten da.für Ersatz geleistet werden, soweit 
Sch:adenersatz:ansprüche gegen •Dritte nicht bestehen 
oder nicht 2JUm Ersatz des Schadens führen. 

(2) Der Schadenersatz wird nicht gewährt, wenn der 
Beamte den Schaden vorsätzlich herbeig-eführt hat Der 
Schadenersatz kann von der obersten Dienstbehörde 
ganz oder teilweise versagt werden, wenn ein grob 
fahrlässiges Verhalten des Beamt.en zur Entstehung 
des Schadens beigetragen hat. 

§ 19 
(z:u § 31 KBG) 

Ur1a'lllb 

Die Vorschriften über den Urlaub der Beamten de~ 
Landes Niiedersachsen sind entsprechend anzuwenden. 

§ 20 
(zu§§ 36, 37 und 38 KBG) 

Abordnung, V·ersetzung, Übernahme, Wartestand 

(1) Die Abordnung nach § 36 oder die Vey,setru,ng 
nach § 37 Absatz 2 Satz 1 d~ roirchenbeamtengesetzes 
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wird von den für die Ernennung zuständigen Organen 
der abgebenden kirchlichen Rechtsträger verfügt. 

(2) ·Leistet der Kirchenbeamte der Versetzung nach 
§ 37 Absatz 2 Satz 2 des Kirchenbeamtengesetzes keine 
Fo.lge, so kann er in den Wartestand versetzt werden. 

(3) Mitglieder einer Mitarbeitervertretung dürfen ge
gen ihren Willen nur dann abgeordnet oder versetzt 
werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Grilnden 
unvermeidbar ist und die Mitarbeitervertretung zu
stimmt. 

(4) Die §§ 36 und 37 des Kirchenbeamtengesetzes 
finden auf die Mitglieder des Kollegiums des Landes
kirchenamtes keine Anwendung. 

(5) Kirchenbeamte können aus dem Dienst einer 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 
in den Dienst der ·Landeskirche übernommen werden; 
§ 37 Absätze 3 Sätze 2 und 3 finden Anwendung. 

§ 21 
(zu§ 44 KBG) 

· •Eintritt in den Ruhestand 

(1) Der Kirchenbeamte tritt mit Ablauf des Monats, 
in dem er das 68. Lebensjahr vollendet, in den Ruhe
stand. 

(2) · Der Kirchenbeamte, der das 65. Lebensjahr voll
endet hat, ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er 

· es beantragt. Er kann auch von Amts wegen in den 
Ruhestand versetzt werden; zuvor ist er zu hören. 

(3) Ein Kirchenbeamter lm Wartestand gilt mit Ab
lauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr voll-
endet, als in den Ruhestand versetzt. · 

§ 22 
(zu § 51 ·Absatz 1 KBG) 

Zwingende Entlassungsgründe 

Im Falle des Obertritts eines Kirchenbeamten zu 
einer Gemeinde .eines innerhalb der Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche tn Deutschland bestehenden Be
kenntnisses tritt die Wirkung des § 51 Absatz 1 des 
Kirchenbeamtengesetzes nicht ,ein. 

§ 23 
(zu§ 61 KBG) 

Rechtsweg bei Ansprilchen aus dem 
Kirchenbeamtenverhältnis 

(1) Gegen Entschei.dungen, die die dienstrechtliche 
Stellung des Beamten betreffen, steht diesem der Wi
derspruch zu, der schriftlich bei der Stelle, die die Ent
scheidung erlassen hat, ru erheben ist. Hilft diese Stelle 
nicht ab, so entscheidet die oberste Dienstbehörde durch 
Bescheid, der zuzustellen ist. Hat die oberste Dienst
behörde di,e Entscheidung getroffen, so entscheidet diese 
auch über den Widerspruch. Erst nach diesem Verfah
ren ist für Klagen aus dem Dienstverhältnis der Rechts
weg vor dem Rechtshof der Landeskirche gegeben 
(Kirchengesetz über den Rechtshof vom 24. Januar 1968 
---- Amtsbl. 1968, S. 11 - in der Fassung des Kirchen
gesetZ€s vom 29. Januar 1969 - Amtsbl. 1969, S. 9 -), 
soweit nicht di,e Fälle der Absätze 2 und 3 vorliegen. 

(2) Für Klagen aus vermögensrechtlichen Ansprü
chen des Kirchenbeamten und der Hinterbliebenen aus 
dem Dienstverhältnis ist der Rechtsweg vor den staat
lichen Verwaltungsgerichten gegeben: Im übrigen fin
den die §§ 192 und 193 des Niedersächsischen Beam
tengesetzes vom 1. Juni 1967 (Nds. GVBl., S. 176) in 
der jeweils gültigen Fassung entsprechende Anwen
dung . . 

(3) Im . Fall eines erfolgten Widerspruchs gegen eine 
Entscheidung nach § 23 Absatz 3 des Kirchenbeamten
gesetzes kann der Kirchenbeamte innerhalb eines Mo
nats seit Zustellung des Widerspruchsbescheides die 
Entscheidung der Kammer für Amtszucht beantragen. 

Diese entscheidet endgültig durch begründeten. Be
schluß; von einer mün.dllchen Verhandlung kann ab
g~ehen werden. Der Antrag ist schrütlich bei der 
Dienststelle, die den Verlust der Dienstbezüge festge
stellt hat, ei~zureichen und ZJU begrilnden. Die,e Dienst
stelle legt den Antrag mit ihrer Stellungnahme der 
Kammer für Amtszucht vor. Im übrigen finden das 
Amtszuchtgesetz vom 7. Juli 1965 (Amtsbl. 1966, S. 61) 
und das Anwendungsgesetz hierzu vom 13. Dezember 
1966 (Amtsbl. 1966, S. 77) entsprechende Anwendung. 

C. Sonstige Bestimmungen 

§ 24 

Zustellungen 

Für die Zustellung von Bescheiden, die nach dem 
Kirchenbeamtengesetz und diesem Gesetz erforderlich 
sind, findet § 31 des Kirchengesetzes 2lUr Ergänzung 
des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lu
therischen Kirche Dieutschlands vom 13. Dezember 1966 
(Amtsbl. 1967, S. 1) ~wendung. 

§ 25 

Oberleitung der Kirchenbeamtenverhältnisse 

· Die Kirchenlxmmten, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Kirchengesetzes im Dienst eines kirch
lichen Rechtsträgel"S stehen, erhalten den Rechts&tand 

· nach dem Kirchengesetz; die bisherigen Rechte bleiben 
gewahrt. 

§ 26 

Schlußbestimmung 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am_ 1. Mai 1970 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die bisher für die · Kirchen
beamten geltenden Bestimmungen außer Kraft. 

(3) Die Kirchenregierung wird ermächtigt, Ausfüh
rungsbestlmmungen .m diesem Kirchengesetz zu er.:. 
lassen. 

w ·o 1 f e n b ü t t e 1, den .7. Februar 1970 

Braunschweigische 
evangelisch-lutherische Landeskirche 

Kirchenregierung 

Dr. Heintze 

Gesetz der Ev.-lotb. Kirche im Hamburgischen Staate 
über die Anwendung und Ergänzung des 

Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands 

Vom 2. März 1970 

(Nachdruck aus GVM S. 33) 

Der Kirchenrat verkündet hiennii das von der Syn
ode am 26. Februar 1970 beschlossene Gesetz: 

§ 1 
Das Kirchenbeamtengesetz der Vereinigten Evange

lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (KBG) vom 
12. Dezember 1968 (Amtsblatt der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 1968, S. 86) tritt 
aril l. April 1970 für die Kirchenbeamten der Evange
lisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate nach 
Maßgabe dieses Gesetzes in Kraft. 

§ 2 
(Zu§ 3KBG) 

Oberste Dienstbehörde für die Klrchenbea·mten ist 
der Kirchenrat, für die Kirchenbeamten des Rechnungs
amts der Präsident der Synode. 
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§ 3 
(Zu§ 37 KBG) 

Im Versetzung,sverfahren nach § 37 Absatz 2 KBG 
sind die Kirchenvorstände der beteiligten Kirchenge
meinden .in jedem Falle 21u hören. Die Wahlbefugnis 
der ~irchenvorstände für kirchliche Beamte (Artikel 11 
Abs. 2 der Kirchoenverfassun,g) bleibt unberührt. 

§ 4 
(Zu§ 52 KBG) 

Beantragt ein Lehrer oder Dozent seine Entlassung, 
so kann die Entlassung bis zum Schluß des Schulhalb
jahres oder Semesters hinausgeschoben werden. 

§ 5 
(Zu§ 55 KBG) 

(1) Bei der Entlassung eines Kirchenbeamten auf 
Probe im Falle des § 53 Buchstabe a sind mindestens 
foLgende Friosten einzuhalten: 

Bei einer Beschäftigungszieit bis zu drei Monaten 
zwei Wochen zum Monataschluß, von mindesteru; 
einem Jahr sechs -Wochen 2lUlll Schluß eines KalP.n
derviertelj ahres. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden auf einen 
Kirchenbeamten auf Widerruf entsprechende Anwen
dung. 

§ 6 
(Zu Abschnitt VI KBG) 

(1) Auf Antrag kann einer Kirchenbeatntin, die 

1. mit mindestens einem Kind unter sechzehn Jahren 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, die Arbeitszeit bis 
auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ermä
ßigt we.rden, 

2. mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren oder 
mit mindestens zwei Kindern unter zehn Jahren in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, bis zu drei Jahren mit 
der Möglichkeit einer anschließenden Verlängerung .. 
Urlaub ohne Dienstbezüge gewährt werden, 

wenn sie dem Kind oder den Kindern gegenüber unter
haltspflichtig ist. 

(2) Ermäßigung der Arbeitszeit und Beurlaubung sol
len zusammen eine Dauer von zwölf Jahren, Beurlau
bungen allein eine Dauer von sechs Jahren nicht über
schreiten. Der Antrag auf Verlängerung einer. Beurlau
bung ist spätesteI11S sechs Monate vor Ablauf der ge
nehmigten Beudaubung zu stellen. 

(3) Während einer Freistellung vom Dienst nach Ab
satz 1 dürfen der Beamtin nur solche Nebentätigkeiten 
genehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung 
nicht zuwiderlaufen. 

(4) über den Antrag nach Absatz 1 entschei.det die 
oberste Dienstbehörde. 

§ 7 
(Zu Abschnitt VI KBG) 

(1) Die Kirchenbeamtin mit ermäßigter Arbeitszeit 
erhält Dienstbezüge nach den Bestimmungen des Be
soldungsgesetzes vom 20. Oktober 1966 entsprechend 
der ermäßigten Arbeitszeit. 

(2) Eine Dienstwohnung . steht der Kirchenbeamtin 
mit ermäßigter Arbeitszeit nicht zu. Der Kirchenrat 
kann Ausnahmen zulassen. · 

(3) Die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge für eine 
Kirchenbeamtin mit ermäßigter Arbeitszeit sind die 

· llienstbezüge, die si,e im Zeitpunkt ihres Ausscheidens 
bei Wahrnelunung des vollen Dienstes erhalten hätte. 
Die in einem Dienstverhältnis mit ermäßigter Arbeits
zeit verbrachten Zeiten werden jedoch auf die ruhe
gehaltsfähige Dienstzeit nur entsprechend dem Umfang 
der ermäßigten Arbeitszeit angei,echnet. 

§ 8 
(Zu§ 61 KBG) 

(1) Für . alle Klagen der Kirchenbeamten über ver
mögensrechtliche Ansprüche aus dem Dienstverhältnis 
wird der Rechtsweg vor den staatlichen Verwaltungs
gerichten eröffnet. 

Bis zur Errichtung · kirchlicher Gerichte wird der 
Rechtsweg vor den staatlichen Verwaltungsgerichten 
auch für die sonstigen dienstrechtiichen Klagen der 
Beamten · eröffnet. 

(2) Für die Klagen des Dienstherrn gegen den Beam-
ten gilt Absatz 1 entsprechend.. · 

(3) Auf die Klagen nach Abs. 1 und 2 einschließlich 
der Leistungs- und Feststellungsklagen finden die Vor
schriften des 8. Abschnittes der Verwaltungsgerichts
ordnung über das Vorverfahren entsprechende Anwen
dung. 

Eines ·Vorverfahrens bedarf es auch darin, wenn der 
Verwaltungsakt von der obersten Dienstbehörde er
lassen worden ist. 

Den Widerspruchsbescheid erläßt die oberste Dienst
behörde. Sie kann die Entscheidung für Fälle, in denen 
sie den .Verwaltungsakt nicht se1bst erlassen hat, durch 
allgemeine Anordnung übertragen. Die Ordnung ist zu 
veröffentlichen. · 

§ 9 

(1) Das erste Gesetz über die Anwendung des Pfar
rergesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands vom 7./9. Mai 1964 (GVM S. 25) 
wird wie folgt ergänzt: 

Im Artikel I wird nach der Ziffer 11 · die Ziffer 11 a 
eingefügt: 

nll a. Zu § 83 (2) 

Auf den Bezug des Wartegeldes finden die Vor
schriften des § 40 Absätze 2 bis 4 des Kirchenbeam
tengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands vom 12. Dezember 1968 
entsprechende Anwendung." 

(2) § 6 Sätze 3 und 4 des Diakonengesetzes vom 
27. Juni 1958 (GVM S. 41) werden aufgehoben. 

(3) Im Kirchlichen Besoldungsgesetz vom 10: März · 
1928 in der Fassung der )\nderungsgesetze vom 21. No
ven:iber ·1957 (GVM S. 35), 19. Dezember 1957 (GVM 
S. 51), 5. November 1959 (GVM S. 89), 25. April 1960 
(GVM S. 13), 12. September 1960 (GVM S. 30), 10. Juni 
-1963 (GVM S. 18) und 26. März 1965 (GVM S. 15) wer
den folgende Bestimmungen aufgehoben: § 1 Absätze 2 
und 3, § 2; § 2 a, § 2 b, § 5, § 6 Absatz 2, § 7, § 12 Ab
sätze 1, 2 und s, § 21. · 

(4) Die §§ 2 bis 14 des Kirchlichen Ruhestandsgeset
zes vom 10. März 1928 in der Fassung der Änderungs
gesetze vom 21. NovembeT 1957 (GVM S. 36), 30. März 
1960 (GVM S. 21) und vom 13. November .1961 (GVM 
S. 36) werden aufgehoben. 

§' 10 

. Der Kirchenrat wird ermächtigt, die zur Ausführung 
nötigen Vorschriften zu erlassen, insbesondere eine 
Laufbahnverordnung und eine Nebemtätigkeitsverord
nung. 

§ 11 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1970 in Kraft. 

Hamburg, den 2. März 1970 

Der Präsident des Kirchenrates 

b. Wöl ber · 
Bischof 
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Ordnung der Ev.-Jutb. Kirche in Lübeck 
für die theologischen Prüfungen (Neufassung) 

Vom 3 .. Dezember 1969 

(Nachdruck aus K.AiBl. S. 8) 

§ 1 

(1) Für die erste theologische Prüfung finden die Be
stimmungen der Ordnung für die theologischen iPrü
fungen in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Schleswig-Holsteins AlnwendUJ:g· 

(2) Die Prüfungskommission für ldie zweite theologi
sche Prü:tung besteht aus dem Bischof als Vorsitzenden, 
dem leitenden Verwaltungsbeamten der Kirchenkanz
lei, dem Ausbildungsreferenten bei der Kircbenleitun,g 
sowie weiteren, von dem Vorsitrenden für jede Prü
fung aus den ·theologischen Mitgliedern der Kirchen
leitung 2lU berufenden Mitgliedern. 

(3) Nach Bedarf ist die Prüfungskommission vom 
Vorsitrenden durch weitere Theologen der Evangelisch

·' lutherischen Kirche in Lübeck und anderer lulhel'i.scher 
Kirchen zu ergänzen; 

§ _2 

Die Gesuche um Zulassung zur 2:Weiten Prüfung sind 
vier Monate vor dem Prüfungstermin der Kirchen
kanzlei einzureich<en. 

§ 3 
(1) Der Vi.kiar hat zwei Monate vor Beginn der münd

lichen Prüfung der Prüfungsk.ommissi,on vorru.legen: 

a) Drei von ihm während der Vik.ariatszeit gehaH:ene 
Predigten, wobei die letzte DJicht länge~ als se<;hs 
Monate zurückHe~en darf. Dabei muß eine Predigt 
zusätzl;ich. Exegese und Meditation mit umfassen; 

b) nach Rücksprache mit dem AnlsbUid,ungsleiter und 
dem Vikariatsleiter zwei Stundenentwürfe, die dem 
Konfirmandenunterricht oder dem Religionsunter
richt entstammen soHen. Dabei muß ein Entwurf 
Exegese und didaktisch-methodische Über1egun.gen 
enthalten; 

c) ziwei versclifilsselte Protokolle von seelsorgerlicher 
Gesprächsführung aus seiner Vi}gariatszeit. 

Der Vi.kiat hat zu· versichern, · daß er di<ese Arbeiten 
sefüständig angefertigt hat. 

(2) Der Viikar hat zur ~ulassung zur . mündlich~n 
Prüfung eine wissenschaftliche Haiusarbeit anzuferti
~n, die den Umfang von 40 Schreibmasch:inenseiten 
nicht überschreiten soll. 

Die Prüfungskommission legt etwa vier Monate vor 
Beginn der mündlichen Prüfung nach Rückspra_che des 
Ausbildungsleiters mit dem Vikar den Fachbereich fest, 
dem das Thema der Hausat1beit entnommen wird. 

§ 4 

. (1) Die mün<lliche Prüfung umfaßt folgende Fächer 
mit den nachstehenden Prüfungsrreiten: 
a) Predigt 30 Minuten 
b) Lehre vom Gottesdienst 15 Minuten 
c) Unterweisung 30 Minuten 
d) Praxis der Seelsorge 20 Minuten 
ef Gemeindeaufbau 20 Minuten 
f) Kirchenrecht und kirchliche Verwaltung 15 Minuten 
g) die kirchliche Situation-der Gegen.wart 30 Minuten 

(2) Vikare, me bei der ersten theologischen Prüfung 
in der alttestamentlichen ~egese die Bewerbung „aus
reichend" nicht erreicht haiben, werden· in der zweiten 
theologischen Prüfung außeroem in Exegese unter Zu
grundelegung eines hebräischen Textes geprüft. Ober 
das E:r~bnis der Prüfung wird eine Bescheinigung aus
gestellt. 

(3) In . dem Gespräch zwischen Prülier und Kandidat 
bei der Anmeldung zur Prümmg wird das Prüfungs
gebiet und das im Pri.ifuil!gs'1!ach geforderte Grund- und 
Spezi,al~sen bezeichnet, das damit für beide Teile 
vierhincUich ist. · 

(4)' In der mündlichen Prüfung muß deutlich werden, 
wo der Prüfier Grund'W'ißsen und wo er Spezialwissen 
prüft. . 

(5) Zur mündlichen Prüfung können mit Zustirri
mUil!g des Vorsit:zienden und der Kandidaben als Zu
hörer ZJUgelassen we:rden: 

a) Di,e Mitglieder der Kirchenleitung, 
b) Vikariat.sleiter, 
c) V:ikare im ersten Ausbildungsjahr. 

§ 5 

Der Vikar hält während des lelrLten halben Jahres 
seiner Ausbilld~gszeit einen Gemeindegottesdienst. 

Der Vorsitzende der Prüfung,slrommission beruft einen 
oder mehrere MJ:tglied~r d~r P1•ülw)igskommiss:ion, die 
nach Kenntnisnahme der schri:ftlich vor~eiegten Predigt 
den · Pred.igtvortrag und die litw,gische Befähigung zu 
beurteilen haben. . 

§ 6 

Der Vikar häU während des letzten halben Jahres 
seiner Ausbildungszeit eine Katechese vor einer ihm 
bekannben Gruppe (§ 3 Absa~ 1 Buchstabe b). 

Der Vorsit:ziende benuft einen oder mehrere Mitglie
der der Prüf~kommission, die nach Kenntnisnahme . 
des vongelegten Entwurfes die kabechetische Befähigung 
zu beurtehen naben. 

§ 7 

(1) In dem Prüfungszeugniis wdrd dem Vikar Bewer
tung .gegeben für: 

a) die witer § 4 Absa~z 1 genannben Fächer; 

b) ·Aiusa:rbeitJunig der Predigten (§ 3 Absatz 1 Buch
stabe a), 

c) Ausarbeitung der Katechesen (§ 3 Aibsatz 1 Buch
stabe b); 

d) Ausarbeitung der seelsorgerlicben Gesprächsproto-
kolle (§ 3 Absatz 1 Buchstabe c); 

e) Predigtvortrag und liturgische Befähigung(§ 5); 

f) katechetische Befähigung(§ 6); 

g) wissenschaitlichie Hausarbeit (§ 3 Aibsatz 2). 

(2) Die ein:zielnen Prü.liungsleistungen werden wie 
folgt bewertet: 

Sehr ,gut . (7) 
Fast sehr gut (6) 
Gut (5). 
Befriedigend (4) 
Ausreichend (3} 
Mangelhaft (2) 
Ungenügend (1) 

Wertlose Lei:stJungen weroen mit Null bewertet. 

(3) Wer im Gesamtengebnis aller Fächer die Bewer
tung ,,ausreichend" nicht er:reicht hat, hat die Prü·rung 
nicht bestanden. 

(4) Wer für die wissen.schaftlicbe Hausarbeit und für 
die Ausarbeitung der Predigten oder für eines dieser 
Fächer die Bewertung „ausreichend" nicht erreicht hat, 
kann sich zum nächsten Prüfungstermin 2JUr Nachprü
fung melden. Meldet er sich nicht innerhalb von vier 
Wochen nach Be<endigung der zweiten Prüfung zur 
Nachprüfung oder besteht er diese nicht, hat er die 
gesambe ziweite Prüfung nicht bestanden. 

(5)° Das Gesamter.g,ebnis der Prüfung, bei dessen Fest
stellung der Gesamteindruck, den der Bewerber ge-
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macht hat, in angemessener Weise Berücksichtigung 
:llinden soll, wird durch die Worte 

"Sehr gut bestanden" 
,,Fast sehr gut bestanden" 
,,Gut bestanlden" 
,,Befriedigend bestanden" 
,,Bestanden" 
,,Nicht bestanden" 

ausgedrückt und dem Bewerber bekanntgegeben. 

(6) Ein Bewerber, der die Prüfung bestanden hat, 
erhält ein Prüfung,szeugnis, das vom Vorsitzenden und 
allen Mitgliedern der Prüfungskommission unterschrie
ben ist. 

§ 8 

Die Beschlüsse der Prüfungskommission werden 
durch einfache Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen
gleichheit entsch,eidet die Stimme des Vorsitzenden. 

§ 9 

Die nicht bestandene Prüfung kann nur einmal, und 
zwar regelmäßig nach einem Jahr, ausnahmsweise nach 

· einem halben Jahr, wd,ederholt werden. 

§ 10 

(1) Tritt der Vikar ohne Genehmigung der Kirchen
leitung von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung 
als nicht bestanden. 

(2) Tritt der Vikar mit Genehmigung der Kirchen
leihmg von ider Prüfung zurück, so können bereits 

· eingereichte und mindesten,s als „ausreichend" bewer
.tete Ausarbeitungen für Predigt und Katechese für die 
neue Prüfung anerkannt werden. 

L 
II. 

Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1970 in K11aft. 

Für Vikare, die zum 1. Prüfungstermin der 2. theo
logischen Prüfung 1970 zugelassen werden, gelten für 
die schriftliche Prüfung die bisherigen Bestimmungen. 

L ü b e c k , den 15. Februar 1970 

Die Kirchenleitung 

· Göldner 

Oberkirchenrat 

Ordnung der Ev.-Lutb. Landeskirche 
Sdlleswig-Bolsteins fiir die zweite tbeologisdle Prüfung 

Vom 5. Februar 1970 

(Nachdruck: aus GVBI. S. 41) 

Auf Grund des § 20 des Kirchengesetzes über die An
stellungsfähigkeit und Vorbildung der Geistlichen in 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-

. Holsteins vom 22. Januar -1960 '(KGVBI. S. 16) in der 
Fassung des Kirchengesetzes vom 15. November 1968 
(KGVBI. S. 169) wird für die zweite theologlische · Prü
fung folgende Prüfungsordnung erlassen: 

§ 1 

Durch die zweite theologische Prüfung soll festge
stellt werden, ob der Kandidat sich die für die Führung . 

des geistlichen Amtes . erforderlichen praktisch-theolo
gischen Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat. 

§ 2 

(1) Die zweite theologische Prüfung besteht am. füilif 
Teilprüfungen und der Abschlußprüfung. 

(2) Die Teilprüfungen werden im Zusammenhang 
mit den einzelnen Ausbildungsabschnitten durchgeführt 
und erstrecken sich auf fo.lgende Fächer: 

Predigt und .Gottesdienst 
Kirchliche Unterweisung 
Amtshandlungen und Seelsorge 
Diakonie und Sozialarbeit 
Gemeindea/Ufbau und Verwaltung. 

(3) Die Abschlußprüfung findet am Ende der gesam
ten Ausbildung des Kandidaten statt und erstreckt sich 
auf folgende Fächer: · · 

Predigt und Gottesdienst 
Kirchliche Unterweisung 
Amtshandlungen und Seelsorge 
Theologiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts 
Mission und ökwnenische Kirchenkunde. 

.§ 3 

(1) Die Teilprüfung in den Fächern 
Predigt und Gottesdienst 
Kirch_liche Unterweisung 
Amtshandlungen und Seelsorge 

besteht in der Anfertigung schriftlicher Arbeiten. 

(2) Die Teilprüfung in den Fächern 
Diakonie und Sozialarbeit 
Gemeindeaufbau .und Verwaltung 

umfaßt je einen schriftlichen und mündlichen Teil. 

(3) Die Abschlußprüfung ist eine mündliche Prufung. / 

§ 4 

(1) Zur schriftlichen Prüfung hat der Kandidat vor
.. zulegen: 

für das Fach 

a) Predigt und Gottesdienst 

eine im Laufe des vorangegangenen Gemeindevika
riats innerhalb einer Frist von zwei Wochen im 
Wortlaut ausgearbeitete Predigt mit Exegese und 
Meditation; eine Hausarbeit über eine Aufgabe aus 
dem Gebiet der Homiletik oder Liturgiik, die unter 
Benutzung der üblichen Hilfsmittel in einer Frist von 
zwei Tagen anzufertigen ist; 

b) Kirchliche Unterweisung 

einen im Laufe des vorangegangenen Gemeindevika
r'iats innerhalb einer Frist von zwei Wochen erar
beiteten Unterrichtsentwurf mit ausführlicher didak
tischer und methodischer Begründung; 

eine Hausarbeit über eine Aufgabe aus dem Gebiet 
der Kirchlichen Unterweisung, die unter Benutzung 
der üblichen Hilfsmittel in einer Frist von zwei Ta
gen anzrufertigen ist; · 

c) Diakonie und Sozialarbeit 

eine Hausarbeit über eine Aufgabe aus dem Gebiet 
der Diakonie und der Sozialarbeit, die unter Be
nutzung der üblichen Hilfsmittel in einer Frist von 
zwei Tagen anzufertigen ist; 
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d) Amtshandlungen und Seelsorge 

ein im Laufe des vorangegangenen Gemeindevika
riats unter Wahrung. der notwendigen Vertraulich
keit angefertigtes Protokoll über einen Gemeinde
besuch (verschlüsseltes Gesprächsprotokoll) mit aus
führlicher Analyse; 

. e) Gemeindeaufbau und Verwaltung 

eine Hausarbeit aus diesem · Gebiet unter Berück
sichtigung des Kirchenrechts. Die Arbeit ist unter 
Benutzung der üblichen Hilfsmittel in einer Frist 
von zwei Tagen anzufertigen. · 

(2) Die .Aufgaben für ·die Predigt, den Unterrichts
entwurf und die Hausarbeiten werden vom Vorsitzen
den des Theologischen Ausbildungs- und Prüfungsamtes 
gestellt. 

(3) Die Hausarbeiten werden jeweils· am Ende des 
. Kurses angefertigt. 

(4) ~m übrigen ist zu jeder Teilprüfung ein Arbeits
bericht über das vorangegangene Gemeindevikariat 
vorzulegen. 

§ 5 

(1) Am Schluß der in § 4 Abs. 1 Buchst. a-e genann
ten Arbeiten hat der Kandidat zu versichern, daß er die 
Arbeit selbständig angefertigt, andere, als die von ihm 
angegebenen IIllfsmittel nicht benutzt und sämtliche 
wörtlichen oder inhaltlichen Anführungen aus der Li
teratur als solche kenntlich gemacht hat. 

(2) Versucht ein Kandidat zu täuschen, wird er durch 
das Theologische Ausbildungs- und Prüfungsamt von 
der weiteren Prüfung (Teilprüfung oder Abschlußprü
fung) ausgeschl~n. Er hat sich zum nächsten Termin 
einer erneuten Prüfung zu stellen. 

§ 6 

(1) Die in § 4 Abs. 1 Buchst. a genannte Predigt wird 
von dem Kandidaten in Anwesenheit · seines Mentors 
in einem Gotte9d..ienst seiner Vikariatsgemeinde gehal
ten. Der Mentor reicht dem Theologischen Ausbildungs
und I'rüfungsamt eine Beurteilung der Predigt und des 
Gottesdienstes· ein. 

(2) Ebenso wird auf der Grundlage des in § 4 Abs. 1 
Buchst. b genannten Unterrichtsentwurf von dem Kan
didäten in einer ihm bekannten Unterrichtsgruppe in 
Anwesenheit seines Mentors eine Unterrichtsstunde ge- . 
halten. Der Mentor reicht dem Theologischen Ausbil
dungs- und Prüfungsamt eine Beurteilung der Kate
chese und der Unterrichtsstunde ein. 

·§ 7 

Die mündliche Prüfung in den Fächern 
Diakonie und Sozialarbeit 
Gemeindeaufbau und Verwaltung 

findet jeweils am Ende des Kurses im Anschluß an die 
Anfertigung der Hausarbeit statt. Die Anforderungen 
:für die Prüfung in diesen Fächern sind in der Anlage 
zu dieser Prüfungsordnung · enthalten. Die gemäß § 4 
Abs. 1 und 4 vorzulegenden Hausarbeiten und Arbeits
berichte sind der Prüfung zugrundezulegen. 

§ 8 

(1) Die Prüfungsanforderungen für die Abschlußprü
fung sind in der Anlage zu dieser Prüfungsordnung ent
halten. 

(2) Die gemäß § 4 Abs. 1 und 4 dieser Prüfungsord
nung vorzulegenden schriftlichen Arbeiten und Arbeits
berichte sind der Prüfung zugrundezulegen. 

(3) Das Theologische Ausbildungs- und Prüfungsamt 
bestimmt den Zeitpunkt für die Abschlußprüfung. Es 
stellt vor jeder Prüfung einen Zeitplan auf, der den 
Kandidaten rechtzeitig bekanntgegeben wird. 

§ 9 

(1) Die Prüfungskommiss'ion~n für die mündlichen 
. Prüfungen (Teilprüfungen und Abschlußprüfung) wer- . 

den vom Vorsitzenden des Theologischen Ausbildungs
und Prüfun~mtes berufen. 

(2) Für die Teilprüfungen sollen der Kommission 
angehören: 

1. ein Bischof, . 

2. der Präsident oder ein 'anderes juristisches ·Mitglied 
des Landeskirchenamtes, 

3. ein theologisches Mitglied des Theologischen Aus
bildungs- und Prüfungsamtes oder ein anderes theo
logisches Mitglied des Landeskirchenamtes, 

4. .der Direktor des Predigerseminars, 

5. ein Fachdozent des Predigerseminars oder ein Men-
tor. · 

Den Vorsitz führt ein Bischof. 

(3) Die Kommission für die Abschlußprüfung wird 
nach Bedarf gebildet aus den Bischöfen, zwischen denen 
der Vorsitz halbjährlich wechselt, dem Landespropst für 

· den · südlichen Teil des Sprengels Holstein, dem Lan
dessuperintendenten für Lauenburg, theologischen Mit- . 
gliedern des Landeskirchenamtes, dem Direktor des 
Predigerseminars, einem Fachdozenten des Prediger
seminars und Geistlichen der Ev.-l.iuth. Landeskirche 
Schleswig-Holsteins, insbesondere Mentoren. 

§ 10 

Für die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten be
stimmt der Vorsitzende des Theologischen Ausbildungs
und Prüfungsamtes mindestens zwei Mitglieder der für 
die Teilprüfungen zu bildenden Prüfungskommission. 

§ 11 

(1) Die Zahl der Kandidaten soll in den einzelnen 
Prüfungsgruppen vier nicht überschreiten. In der Regel 
sollen bestehende Ausbildungsgruppen gemeinsam ge-
prüft werden. · 

(2) Ober den Gang der mündlichen Prüfung jedes 
Kandidaten und deren Ergebnis ist eine Niederschrift 
anzufertigen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden 
und einem Mitglied der Prüfungskommission zu unter-
schreiben. · 

§ 12 

(1) Die Leistungen in den Fächern der schriftlichen 
und mündlichen Prüfung werden in einer Note zusam

. mengefaßt und von der Prüfungskommission wie folgt 
bewertet: 

sehr gut (7) 
fast sehr gut (6) 
gut (5) 
befriedigend (4) 
ausreichend (3) 
mangelhaft (2) 
ungenügend . (1) 

ganz wertlose .Leistungen werden mit O bewertet. 
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(2) Ein Zeugnis über die gesamte Prüfung in allen 
Fächern wird am Ende der Aushildung nach der Ab- . 
schlußprüfung ausgestellt. Darin wird das Prüfungser
gebnis durch die Worte 

sehr gut bestanden 
fast sehr gut bestanden 
gut bestanden 
befriedigend bestanden 
ausreichend bestanden 

ausgedrückt. · 

(3) Wer in der Teilprüfung in einem der Fächer „Pre
digt und Gottesdienst". und „Kirchliche Unterweisung" 
die Note „ausreichend" nicht erreicht; hat sich ru einem 
vom Theologischen Ausbildungs- und Prüfungsamt fest
gesetzten Termin einer erneuten Prüfung in diesem 
Fach zu stellen. Wird auch dann die Note „ausreichend" 
nicht erreicht, entscheidet das Theologische Ausbildungs
und Prüfungsamt über das weitere Verbleiben in der 
Ausbildung: 

(4) Wer in der Abschlußprüfung das Gesamtergeb
nis ,,.ausreichend" nicht erreicht, kann sich innerhalb 
von zwei Wochen erneut zur Abschlußprüfung zum 
nächsten Termin melden. Wer auch dann das Gesamt
ergebnis „ausreichend" nicht ·erreicht, wird nicht mehr 
zur Prüfung zugelassen. 

·(l) Der Vorsitzende der Prüfungskommission ·soll 
Kandidaten des · Predigtamtes als . Zuhörer bei den 
mündlichen Prüfungen zulassen. Außerdem können auf 
Antrag als Zuhörer Personen zugelassen werden, die 
ein berechtigtes Interesse an den Prüfungen haben. · 

(2) Bei der Zulassung von Zuhörern sind die Wünsche 
der Prüflinge in angemessener Weise zu berücksichti
gen. 

(3) Durch die Zulassung von Zuhörern darf die ord
mingsmäßige Durchführung der Prüfungen nicht beein-
trächtigt werden. · 

(4) Die Namen der Zuhörer sind in einer Nieder
schrift festzuhalten. 

§ 14 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur zweiten theologi
schen Prüfung ist nach der Aufnahme in den kirchli
chen Vorbereitungsdienst, spätestens vier Wochen vor 
Beginn der. ersten Tei1abschlußprüfung; zu stellen. Über 
die Zulassun,g entscheidet das Theologlische Ausbildungs-

.und Prüfungsamt. · 

(2) Tritt ein Kandidat ohne Genehmigung des The
logischen Ausbildungs- und Prüfungsamtes von einer 

.· Prüfung (Teilprüfung o<ier Abschlußprüfung) zurück, 
so hat er sich zu einem vom Theologischen Ausbildungs
und Prüfungsamt festgesetzten Termin einer erneuten 
Prüfung zu stellen. Bei wiederholtem Rücktritt ent
scheidet das Theologische Ausbijdungs- und Prüfungs
amt über das weitere Verbleiben in der Ausbildung. 

§ 15 

.(1) Für die zweite theologische Prüfung wird eine von 
der Kirchenleitung festzusetzende Prüfungsgebühr er
hoben. Die Bescheinigung übet: die Einzahlung der Ge
bühr ist von dem Kandidaten rechtzeitig vor der Ab-

. schlußprüfung einzureichen. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission erhalten 
eine von der Kirchenleitung festzusetzende Entschädi

. gung aus landeskirchlichen Mitteln. 

. § 16 

Für Kandidaten, die auf Grund einer besonderen 
Ausbildung nicht nach den Bestimmungen dieser Prü
fungsordnung geprüft werden können, setzt das Theo- · 
logische Ausbildungs- und Prüfungsamt unter entspre
chender Anwendung der Bestimmungen dieser Prü
fungsordnung das Prüfungsverfahren fest. 

§ 17 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit ihrer Verkündung 
in Kraft. · · 

(2) Bis Ostern 1971 werden für die Kandidaten, die bis 
Ostern 1969 die erste theologische Prüfwig ·abgelegt ha
ben, die zweiten theologischen Prüfungen nach der 
Ordnung für die theologischen Prüfungen vom 30. April 
1965 in der Fassung vom 22. August 1969 (KGVBL 1965 . 
S. 107 und 1969 S. 113) durchgeführt Spätestens am 
31. Dezember 1971 treten die Bestimmungen · der ge
nannten Ordnung über die zweite theologische Prüfung 
außer Kraft. 

K i e 1 , den 18. Februar 1970 

Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Schleswig-Holsteins 
Die Kirchenleitung 

In Vertretung 
Petersen 

Bischof für Schleswig 

An_lage 

zu den §§ 7 und 8 Abs. 1 der Ordnung für die zweite 
theologische Prüfwig. 

Prüfungsanforderungen 

Die Prüfungsanforderungen unterscheiden Grund
wissen (a) und Spezialwissen (b). Für die Prüfung iln · 
Spezialwissen nennt der Kandidat rechtzeitig vor der 
Prüfung ·zwei Stoffgebiete. Die Hausarbeiten sowie die 
Arbeitsberichte sind für die Prüfung im Spezialwissen 
heranzuziehen. 

/ 

1. Predigt und Gottesdienst (30 Minuten): 

a) G r u n d w i s s e n : 
Exegese eines neutestamentlichen Textes; 
Homiletische Grundfragen an Hand · eines neueren 

· Lehrbuches der Homiletik (nach Angabe des Kandi
daten); 
Überblick über die Geschichte der Predigt; 
Kenntnis der Ordnung der Gottesdienste nach Agen
de I und II sowie deren theologischer Begründung; 

Überblick über die Geschichte des christlichen Got
tesdienstes; 
Kenntnis des Gesangbuches in Grundzügen; · 
Kenntnis des Katechismustextes; 
Bibelkunde. 

b) Spezi a 1 wissen, = Beispiel: 
Möglichkeiten und Probleme der -Wortverkündigung 
außerhalb des Gottesdienstes; 

Möglichkeiten und Probleme von Agende I abwei
chender Gottesdienste. 
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2. Kircblldle Unterweisung (20 Minuten): 

a) G r u n d :w i s s e n : 
Analyse eines gedruckten Unterrichtsentwurfs der 
Gegenwart mit Begründung der darin verwendeten 
Kriterien (der Entwurf ist dem Kandidaten vor der 
Prüfung zur Kenntnis zu geben); 

Didaktische Probleme der Evangelischen Unterwei-
. swig in den allgemeinbildenden Schulen; 

Didaktische und methodische Probleme des Konfir
mandenunterrichts; 
Kenntnis der wichtigsten katechetischen Entwürfe 
der Gegenwart; · 
überblick über dle Entwicklung der kirchlichen Un
terweisung und der allg~meinen Pädagogik. 

. b) spe z i a 1 w fs s e n, zum Beispiel: 
Besondere Fragen der Pädagogik: z.B. Lerntheorien, 
Probleme der Schul- und Jugendpsychologie. 

3. Am'5bandlungen und Seelsorge (20 Minuten): 

a) G r u n d w iss e n : 
Grwi.dkenntnisse der En.twticklwig der einzelnen 
Amtshandlungen; 
Kenntnis der Ordnungen für dle Amtshandlungen 
nach Agende m sowie der damit msanunenhängen- · 
den theologischen Fragen; 
Grundsätze wid Möglichkeiten der Kasualpredigt; 
Grundfragen der Lehre von der Seelsorge an Hand 
eines neueren Lehrbuches unter besonderer Berück
sichtigung der Grundkenntnisse in Tiefen- und Ver-
haltenspsychologie (nach Angabe des Kandidaten); 
Formen der Seelsorge. Grundprobleme: Gruppenseel
sorge und Einzelseelsorge; 
Kenntnis der Lebensordnung. 

b) Spez,ialwissen, zum Beispiel: 
. Spezielle Probleme der Seelsorge an Kranken, Ju
gendlieben, Alten, Brautleuten, Eltern etc.; 
Formen der Seelsorge: Spe-z;ialprobleme. 

4. Tbeologiegesdlidlte des 19. und 20. Jabrbunderis 
.(15 Minuten): 

a) G r u n d w i s s e n : 
Hauptlinien der EntwickJiung der Theologie im 19. 
und 20. Jahrhundert; 
Grundkenntnisse über dle dogmatischen Entwürfe 
der Gegen~rt; 
Philosophiegeschicbtliche Aspekte der Theologiege
schichte des 19. und 20. Jahrhund~rts. 

b) Spezi a 1 wissen, 2lWil Beispiel: 
Kenntnis eines hervorragenden d_ogmatiscben Ent· 
wurfs des 19. und 20. Jahrhunderts und seine Ein
ordnung in die Theologie- und Geistesgeschichte; 

Das Einwirken bestimmter philosophischer Systeme 
auf die theologische Arbeit im 19. und 20. Jahrhun
dert; 

Schleswig'·-Holstelns Kirchengeschichte. 

5. Mission und ökumenisdle Kirdlenkunde (15 Min.): 

a) G rund w 18 s e n : . 

Grundfragen ~er Mission; 
Grundzüge der Missionsgeschichte; 
Grundkenntnisse der Hauptkonfess~onen; 
Grundkenntnisse der ökumenischen Bewegung; 
Grundkenntnisse der nichtchristlichen Hauptreligio
nen. 

b) Spezialwissen, z.umBeispiel: 

Besondere _Probleme gegenwärtiger Mission; 
Freikirchen und Sekten; 
Genaue Kenntnis einer der HauptkonfesSionen; 
Genaue . Kenntnis einer der nichtchristlichen Haupt
religionen; 
Besondere Probleme ökumenischer Arbeit; 
Bekenntnisbildungen dei: Gegenwart. 

6. Diakonie und Sozialarbeit fl5 Minuten): 

a) G r ·u n d w i s s e n : 

Geschichte und Auftrag der Diakonie; 
Formen diakonischer Arbeit der Gegenwart; 
Kenntnis der Sozi.algeset2.gebung; 
Probleme der Gesellschaftsdiakonie (Sozialarbeit); 
öffent1ich.keitsarbeit der Kirche. 

b) Spezialwissen, z.umBeispi!tl: 

Fragen der Soziologie, Soz.:ialpsychologie, Sozialethik 
etc.; 

Spezielle Formen diakonischer Ar.beit; . 
Spezielle Formen der Öffentlichkeitsarbeit der Kir
che. 

7. Gemeindeaufbau und Verwaltung (15 Minuten): 

a) Grundwissen: 

Theologische Begründung des Gemeindeaufbaus; 

Das kirchliche Amt, die Geme'inde und ihre Dienste: 
die Entwicklung in der Reformation sowie im 19. und 
20. J ahrhund.ert; 

Praktische Probleme der Gemeindearbeit unter Be
rücksichtigung psychologischer undSOIZiologischer Ein
sichten, exemplifiziert an einem Arbeitsgebiet nach 
eigener Wahl des Kandidaten; 

Kenntnis der für die Amtsführung des Pastors wich
tigen landeskirchlichen Rechtsbestimmungen, insbe-
sondere der Rechtsordnung. · 

b) Speziialwiissen, zumBeispiel: 

Modelle von Gemeindeaufbau; 
Kirchensoziologie; 
Spezielle Rechtsfragen: z.. B. Kirche und Staat, Kir
chensteuern, Pfarrbesoldung, Pfarrerdienstrech t . 

. VI. Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes 
Kirchliches Obemabmegesetz 

der Evang.-Lutb. Kirche in Baden 

Vom 28. Juni 1969 

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Baden hat folgendes Kirchengesetz ~treffend die An-

'Wendung von Rechtsvorschriften der Vereinigten Evan
.gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in Baden auf ihrer Tagwig 
v,om 28. Jwii beschlos.sen: 

§ 1 
(1) Kirchengesetze der Vereinigten Evangelisch~Lu

therischen Kirche Deutschlands weroen geltendes Recht 
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der Evangelisch-Luthellischen Kirche in Baden, wenn 
die Synode die Übernahme beschließt, der in der Regel 
zwei Lesungen vorausgehen sollen. 

(2) Der Beschluß bedarf der Form . eines Gesetzes: In 
diesem Gesetz. sind zugleich die notwendigen Regelun
gen zu treffen, wn die Anwendung des Gesetzes der 
Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

. Baden aruru.passen. 

(3) Die Kirchengesetze sind vom Superintendenten 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden auszu
liertigen und im Amlisb1att zu verkündigen. 

§ 2 

(1) Andere Rechts- und Verwaltungworschriften dier 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands werden geltendes Recht der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Baden, wenn die Synode oder der 
Synodalausschuß die Übernahme beschließt. 

(2) § 1 Abs. 2 Satz 2 und Ab5. 3 gelten entsprechend. 

§ 3 

(1) Rechtsvorschriften, die gemäß §§ 1 und 2 im Be
reich der Evan~lisch-Lutherischen Kirche in Baden 
anwendbar s~, gelten in ihrer jeweiligen Fassung. 

(2) Dde 2'Jllr Übernahme zuständigen Organe können 
beschließen, daß eine geänderte Vorschrüt in unver
änderter Fassung weilier,gelten soll. 

§ 4 

Kirche~ und Rechtsverordnungen der Evan-
• gelisch-Lutherischen Kirche in Baden sind im Amts
b1att zu veröffentlichen. Bei Beschlüssen g~äß § 1 
und 2 dieses Gesetzes bedarf es nicht der Veröffentli
chung des Wortlaiutes der übernommenen Vorschriften. 

§ 5 
Dieses ~tz tritt am 1. Juli 1969 in Kraft. 

Ausgefertigt: 

B ade n - Baden , den 30. Juni 1969 

Der Superintendent 
als Vorsitzender der Synode 

Gottfried Daiub 

Kirdieogesetz der Evang.-Luth. Kirche in Baden 
über das Dienstredii der Pfarrer 

Vom 28. Juni 1969 

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Baden hat auf ihrer Tagung vom 28. Juni 1969 folgen
des Kirchengesetz über die Änderung des · Dienstrechts 
der Pl',arr,er beschlossen: 

Art. 1 

§ 12 . Abs. 2 Satz 3 der Kirchenordnung der Evange
lisch-Lutherischen Kirche in Baden in der Fassung vom 
2L Juni 1968 erhält folgende Fassung: 

·Die Vereinbarungen über die rechtiiche und wirt
schaftliche Stellung des Pfarrers werden vom Kir
chenvorstand im Einvernehmen mit dem. Synodal
ausschuß nach Maßgabe des Pfarrergesetzes der 
Vereinigten · Evangelisch - Lutherischen Kirche · 
Deutsch1ands vom 14. Juni 1963 (ABI. Bd. II Stück 2, 
S. 14) getroffen, soweit die Kirchenordnung und 
andere Rechtsvorschriften der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Baden keine Regelung treffen. 

Art. 2 

Di:e §§ 15 und 16 der in Art. 1 gienannten Kirchen
ordnung werden a.ULgehoben und durch folgende Be

. stimmungen ersetzt: 

§ 15 

Für d.as Dienstverhältnis des P1larrers gelten er
gänzend dte Abschnitte IV (Vom Dienst des Pfar
rers), V (Vom Verhalten des Pfarrers), VI (Visitation 
und Dienstaufsicht), VII (Verletzung der Lehrver-

pflichtung), VIII (Schutz und Fürsorge), IX (Ver
änderung des Dienstverhältnisses als Pfarrer) und 
X (Beendigung des Dienstverhältnisses als Pfarrer) 
des in Art. 1 genannten Pfarrergesetzes, soweit die 
Kirchenordnung und andere Rechtsvorschriften der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden keine Re-
gelung treffen. · 

§ 65 Abs. 2 des Pfarrergesetzes finsdet keine An
wendung. 

§ 67 Abs. 2 dieses Gesetzes wird durch folgende 
Vorschrift ersetzt: 

(2) Die Nachprüfung erfolgt durch eine Schieds
instanz, die bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Baden gemäß der Ordnung für die Schlichtungs-
stelle gebildet wird. · 

Ihr gehören an: 
a) ein von der Synode bestimmter Obmann, der die 

Befähigung 2JUlil Richteramt oder höheren Ver
waltungsdienst haben soll, 

/ 

,b) ein vom Synodalausschuß gewählter Beisitzer und 
c) ein Beisitzer, den die Pfarrerschaft aus ihrer 

Mitte wählt. 
§ 16 

Wenn ein ordinierter Geistlicher öffef}'tlich durch 
· Wort oder Schrift in der Darbietung der christlichen 
Lehre oder in seinem gottesdienstlichen Handeln in 
entscheidenden Punkten in Widerspruch zum Be
kenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche trit._t 
und daran beharrlich festhält, verletzt er seine Lehr
verpflichtung. 

Llegen nachweisbar Tatsachen für die Annahme 
der Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 vor, dann ist 
durch seelsorgerliche Bemühungen auf eine Behe
bung der Anstöße h.iruruwirken. 

B1'eiben die seelsorgerlichen Bemühun~n · ohne 
Erfolg, dann beschließt der Synodalausschuß, daß 
mit dem Betroffenen -ein Lehrgespräch zu führen 
ist. Mit der Abhaltung lies Lehrgesprächs beauf
tragt der Synodalausschuß zwei Theologen, die hier
für besonders sachkundig sind. Zweck de.s Lehr
gesprächs ist die Klärung des Sachverhalts und im 
Fal1e festgestellter Abweichungen der Versuch, den 
Betroffenen theologisch zur Einsicht in die Bekennt
niswidri,glreit seiner Lehrmeinung zu führen. 

Hält der Betroffene an der beanstandeten Lehre 
fest, dann hat der Synodalausschuß nach Anhörung 
des Betroffenen und nach Feststellung des Vorlie
gens der Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 die Been
digung des Dienstverhältnisses durch Beschluß a,us
ZJ1.1Sprechen. Der Beschluß ist zu begründen und dem 
Betroffenen zuzustellen. 

Ckgen die Entscheidung des Synodalausschusses 
hat der Betroffene das Recht der Berufung an die 
nächste Synode. Findet während der nächsten drei 
Monate nach der Entscheidung des Synodalausschus-

. ses eine ordentliche Synode nicht 91:att, so ist inner
halb dieser Zeit eine außerordentliche Synode ein
zuberufen, bis zu der nach der Entscheidung des 
Synodalausschusses 2'JU verfahren ist. 

Der Betroffene kann sich eines Beistandes in allen 
Abschnitten des Verfahrens bedienen. Der Beistand 
muß einer evangelisch-lutherischen Kirche angehö-

Art, 3 
§ 1 

Gemäß § 1 des Kirchlichen· Übernahmegesetzes vom 
28. Juni 1969 wird das Kirchengesetz über die Amts
zucht (Amtszuchtgesetz) vom 7. Juli 1965 (ABI. Bd. II 
Stück 9) übernommen mit der Maßgabe, daß die Maß
nahmen der Geldbuße und der Ckhal1Bkürzung aus
igeschlossen sind. 

§ 2 
(1) Einleitende Stelle im Sinne des § 10 des Amts

zuchtgesetzes ist der Synodalausschuß. Er veranlaßt 
gemäß § 11 die zur Aufklärung des Sachverhalts er
forderlichen Ermittlungen. 
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(2) Der Vierte Teil des Amtszuchtgese~es findet in 
der Evangelisch-Lutherscheni .Kirche in Baden keine 
Anwendung. 

Art. 4 
Dieses Gesetz ,tritt am 1. Juli 1969 in Kraft. 

Bade· n - B ade n, den 30. Juni 1969 

Der Superintendent 
als Vorsitzender der Synode 

Gottfried Daub 

Kirchengesetz der _Evang.-Luth. Kirche in Baden 
über die Zustimmung zu der Vereinbarung zwischen 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Baden vom 9. Mai 1968 · 

Vom 28. Juni 1969 

Die Synode -der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Baden hat folgend.es Kirchengesetz auf ihr.er Taigung 
VQm 28. Juni 1969 beschlossen: 

§1 
Die Synode sitimmt der zwischen der V·ereinigten 

Eva~lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden abgeschlos
senen Vereinbarung vom 9. Mai i968 zu. Die Vereinba
rung wird nachstehend -als Anlage dieses Gsetres ver
öffentlicht. 

§ 2 

Dais Gesetz tritt am 1. Juli 1969 in Kraft. 

Bade n - B a de n , · den 30. J,uni 1969 

Der Superintendent 
als Vorsitzender der Synode 

Gottfri,ed Daub 

Anlage zu§ 1 
des . vorstehenden Kircl!.engesetzes 

Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands 

- im folgenden Vereinigte Kirche genannt -
vert11eten durch den Leitenden Bischof, 

die Evan.gelisch-'Lutherische Kirche in Bayern, 
vertreten durch den Landesbischof, 

. und 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden, 
vertreten durch den Superintendenten, 

vereinbaren im Zusammenhang mit dem KJ.rchengesetz 
der Evangelisch-Lutherisdien Kirche in Baden über 
das Dienstrecht der Pfarrer: 

§ 1 
Für Pfarrer -der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Baden :sinld zuständig: 

a) in Verfahren nach der OI1d:rmng für die Schlich
tungsstelle (Anlage zu § 67 Abs. 3 des Pf-arrer
geset7ß5) die Schlichtungsstelle der Evangelisch-Lu
therischen Xirche in Bayern und als Revisions
instanz das Verfassungs- und Verwaltungsg,ericht 
der Vereinigten .Kixch·e, 

b) in Feststellungsverfahren nach dem Kirche~esetz 
· über Lehrbeanstandungen der Senat für Lehrfra,gen 
und das Spruchkollegium der Vereinigten Kirche, 

c) in Verfuhren nach dem Amt:s2Juchtgesetz der Spruch
-ausschuß und die Kammer für Amtszucht der Evan-

. gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in der für 
Pfarrer vorgesehenen Besetzung und der Senat für 
Amtszucht der Vereinigten Kirche in der Besetzung 
nach § 97 Abs. 1 des Arntszuchtge;etzes. ' 

§ 2 

Alllf die Vel'fahren nach § 1. sind die von der Ver
einigten Kirche und der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Bayern er1assenen Anwendungs- und Ausfüh
rungsbestimmungen an:2luwenden. 

§ 3 

In Verfuhren nach § 1 leisten der Landeskirchenrat 
in München und das Lutherische Kirchenamt in Han
nover in dem el'forderlichen Umfang Amtshilfe. 

. ' § 4 

Kosten, · die durch die Inanspruchnahme der Einrich
tungen nach § 1 und d~e Amtshilre nach § 3 entstehen, 
we11den von der ·Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Baden erstattet. · 

§ 5 
Soweit nichts -anderes bestimmt ist, weroen Veröf

fentlichungen der Evangelisch~Lutherischen Kirche in 
Baden durch Mitteilung im Amtsblatt der Vereinigten 
Kirche vorgenommen. 

§ 6 

Diese Vereinbarung tritt a:m 1: Juli 1968 in Kraft. 
Sie ist mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr 

:zrum 1. Januar jeden J,ahres kündbar. 

Ha n n ove·r, den 9. Mai 1968 

Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche 
Deutschlands 

Dr. Li lj e . 

Leitender Bischof 

M ü n c h e n, 16. Januar 1968 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern · 

D. D i e t z f e l b i n g e r 
Landesbischof 

Fr e i 'b ur g, 19. Januar 1968 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden 

W. Daub 
Superintendent 

VII. Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche 
· i~ der Deutschen Demokratischen Republik 

~ Personalnachrichten 

Generalsynod~ 

Die Bischofskonferenz hat an Stelle von Landes
superintendenf Heinz-Friedrich Pflug k, Rostock, der 

demnächst in · den Ruhestand tritt, Landessuper.inten
dent Martin L :i p p o l d, Malchin, zum Mitglied der 
Generalsynode berufen. 
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